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Mein Freund,
der betrunkene Sachse

Ein Abend für

olaf-boehme.de

     OLAF
BÖHME

BÜRGERHAUS 17.00 Uhr17.03.
Das gesamte Programm unter: www.kulturunternehmung.de
Tickets online buchbar unter: www.buergerhaus-eilenburg.de

Eilenburg 03423-7003930

Eilenburg · Leipziger Straße 60/61

®

Montag-Freitag 09:30 -18:00 Uhr · Sonnabend 09:30 -13:00 Uhr 
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Mit stetiger antiviraler UV-C-Raumluft-Reinigung!

Tel. 0 34 23 / 70 17 96 | Funk 01 77 / 27 35 836
Hartmannstraße 1 (Gewerbepark Möbelwerk Rösch) | 04838 Eilenburg

Inhaberin
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Not- und Bereitschaftsdienste
23.01.2024 Neue Ost-Apotheke, Gabelweg 58, 

04838 Eilenburg, 03423 603617
24.01.2024 Adler-Apotheke, Leipziger Str. 13, 

04821 Brandis, 034292 73067
25.01.2024 AVIE Apotheke an der Poliklinik, Graßdor-

ferstr. 13, 04425 Taucha, 034298 988870
26.01.2024 Germania-Apotheke, Wettiner Platz 2, 

04808 Wurzen, 03425 922559
27.01.2024 Engel-Apotheke, Torgauer Str. 18, 

04838 Eilenburg, 03423 603510
28.01.2024 Linden-Apotheke, An der Linde 1a,

 04808 Hohburg, 034263 41355
29.01.2024 Domos Apotheke, Klebendorfer Str. 1, 

04425 Taucha, 034298 149040
30.01.2024 Schloss-Apotheke, Schlossplatz 9,

 04827 Machern, 034292 77950
31.01.2024 Puschkin-Apotheke, Puschkinstr. 99,

 04838 Eilenburg, 03423 607689
01.02.2024 Stadt-Apotheke, Domgasse 1, 

04808 Wurzen, 03425 920071

Tierärztlicher Bereitschaftsplan für den Bereich Ei-
lenburg
Laut Sächsischer Berufsordnung haben alle Tierärzte in 
eigener Niederlassung die Sicherung der Notfallversor-
gung entsprechend des eigenen fachlichen Profils an Wo-
chenenden, Feiertagen, nachts oder bei sonstiger Abwe-
senheit oder Verhinderung zu gewährleisten.
19.01. - 26.01.2024
TÄGP Völz, Alte Dübener Str. 16, Zschepplin, 
Tel.: 03423 600925, 0162 2635180 o. 0172 6803750
Dr. Carola Schweitzer, Bad Düben, Ringstr. 24, 
Tel.: 034243 22611, 0172 3551037, 
E-Mail: cdr.schweitzer@yahoo.de, 
Kleintiersprechstunde: Sa. 10 - 12 Uhr
26.01. - 02.02.2024
Tierarztpraxis Westermeyer GbR (nur Großtiere), Eilen-
burger Chaussee 66, Doberschütz, Tel.: 034244 529090
DVM Agnes Telligmann, Kurt-Bennewitz-Str. 25, 04838 
Eilenburg, Tel: 0172 1310475, Fax: 03423 700905

Erreichbarkeit der  
Stadtverwaltung Eilenburg

Fachbereich Oberbürgermeisterbereich
Wirtschaftsförderung 03423 652273
Öffentlichkeitsarbeit 03423 652127

Fachbereich Ordnung und Soziales
Sekretariat/Vereine 03423 652159
Ordnung/Sicherheit 03423 652171
Schulen 03423 652161
Kitas 03423 652235
Jugend/Soziales 03423 652274
Kinderfonds 03423 652233
Bauordnungsamt 03423 652 267, 268

Fachbereich Finanzen und Controlling
Sekretariat 03423 652231
Grundstücksverkäufe 03423 652 157, 136
sonst. Grundstücks-
geschäfte 03423 652156
Steuern 03423 652168
Kasse 03423 652191

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung
Sekretariat 03423 652141

Fachbereich Bürgerservice
Friedhofswesen 03423 652170
Abfall 03423 652272
Büro des Stadtrates 03423 652 160, 162

Öffnungszeiten des Bürgerbüros
Montag, Mittwoch, Freitag 09.00 - 13.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 18.00 Uhr
Samstag ohne Termin 09.00 - 10.00 Uhr
Samstag mit Terminvergabe 10.00 - 12.00 Uhr
Tel. Bürgerbüro: 03423 652261
Tel. Zentrale: 03423 6520
Öffnungszeiten des Standesamtes
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und

13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und

13.00 - 16.00 Uhr
sowie nach terminlicher Vereinbarung
Tel. Standesamt: 03423 652-163, 652-155, 652-148
Bürgerhaus 03423 659394
Bibliothek 03423 652220
Museum 03423 652222
Schwimmhalle 03423 758398
Tourist-Information 03423 652226

Zwischen- u. Stadtarchiv 03423 652194
Sekretariat des Oberbürgermeisters

03423 652111

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
Stadtwerke Eilenburg
Strom- (für Netzgebiete der Stadt Eilenburg, Hainichen 
und Wedelwitz) und Fernwärmeversorgung (für Netz-
gebiete Eilenburg-Ost)  03423 687441
Gasversorgung (für die Netzgebiete der Stadt Eilen-
burg und Hainichen)  0800-Eilenburg
oder  0800 345362874
Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen
(bei Störungen in der Wasserversorgung)   03423 685593
Abwasserzweckverband „Mittlere Mulde“
24-Stunden-Service über Funktelefon   0172 7920219
EWV - Eilenburger Wohnungsbau- und Verwal-
tungsgesellschaft
Hausmeister:   0177 6816050
Klempner:  bis 28.01.2024, 
Fa. Hillscher,  0177 3315666
vom 29.01.2024 bis 26.02.2024, 
Fa. Römhild,  0172 3405765
(nur in Havariefällen außerhalb der Bürozeiten)
WGE - Wohnungsgenossenschaft Eilenburg eG
Bereitschaftstelefon   0173 3906386
  (nur in Havariefällen)
Schlüsseldienst Steinert
Bereitschaftstelefon (24 Stunden)   0176 47397284 oder
  03423 7504260
Frauenschutzwohnungen/Frauenberatung
allgemeiner Kontakt   0179 4136518
24/7 Notfalltelefon   0152 23689437
Apothekenbereitschaft
18.01.2024 Löwen Apotheke, Leipziger Str. 45, 

04425 Taucha, 034298 34802
19.01.2024 Hirsch-Apotheke, Leipziger Str. 53,

 04838 Eilenburg, 03423 604725
20.01.2024 Apotheke Borsdorf, Bahnhofstr. 16, 

04451 Borsdorf, 034291 86529
21.01.2024 Ringelnatz-Apotheke, Dr.-Külz-Str. 3, 

04808 Wurzen, 03425 852010
22.01.2024 Apotheke am Markt, Eilenburger Str. 6, 

04425 Taucha, 034298 3660
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Information zur Abschaffung der Kinderreisepässe ab 2024
Warum gibt es ab 1. Januar 2024 keine Kinderreisepässe mehr?

Ab dem 1. Januar 2024 dürfen Kinderreisepässe nicht 
mehr neu ausgestellt, verlängert oder aktualisiert wer-
den. Bereits ausgestellte Kinderreisepässe können bis 
zum Ende ihrer Gültigkeit weiterverwendet werden.

Gründe:
Kinderreisepässe sind nur maximal 12 Monate gültig. 
Diese kurze Gültigkeitsdauer gilt für alle Standard-Aus-
weisdokumente ohne Chip, die die Mitgliedstaaten der 
EU für Ihre Bürgerinnen und Bürger ausstellen. Schwach 
geschützte Dokumente dürfen nicht länger als zwölf Mo-
nate gültig sein. Im Vergleich dazu sind normale, mehr-
jährig gültige Reisepässe mit vielen Sicherheitsmerkmale 
sowie mit einem Chip ausgestattet.
Kinderreisepässe, insbesondere die in der Gültigkeit ver-
längerten Kinderreisepässe, werden von den Staaten 
weltweit und teilweise auch innerhalb der EU nicht mehr 
überall als Ausweisdokument akzeptiert. Die Anerken-
nung deutscher Kinderreisepässe durch andere Staaten 
kann durch Deutschland nicht beeinflusst werden. Eini-
ge Staaten fordern bei Einreise, dass das Passdokument 
eine bestimmte Restgültigkeit aufweist, in der Regel drei 
bis sechs Monate. Das schränkt die Verwendbarkeit eines 
Kinderreispasses zusätzlich erheblich ein.
Damit die Reisen von Familien nicht unterbrochen wer-
den, weil der Kinderreisepass oder ein in der Gültigkeit 
verlängerter Kinderreisepass an der Grenze nicht aner-
kannt wird, hat der Gesetzgeber am 12. Oktober 2023 
ein Gesetz veröffentlicht, in dem u.a. der Kinderreise-
pass abgeschafft wird.
Mit der Abschaffung wird künftig der enorme Aufwand 
der Eltern und der Verwaltung für eine regelmäßige, 
jährliche Neubeantragung oder Verlängerung eines Kin-
derreisepasses vermieden.
Bitte beachten Sie, dass sich das Gesichtsbild, insbeson-
dere von Säuglingen und Kleinstkindern, innerhalb kur-
zer Zeit stark verändern kann, sodass eine Identifizie-
rung mit dem ursprünglichen Ausweisdokument teilweise 
auch schon deutlich vor Erreichen des aufgedruckten 
Gültigkeitsendes nicht mehr möglich ist und das Aus-
weisdokument vorzeitig ungültig geworden ist. In diesem 
Fall beantragen Sie bitte rechtzeitig vor Reiseantritt ein 
neues Dokument (Personalausweis oder Reisepass).

Welches Reisedokument beantrage ich für mein Kind?
Bei Reisen innerhalb der EU genügt oftmals ein Perso-
nalausweis. Für Reiseziele über die EU hinaus ist in der 
Regel ein Reisepass erforderlich.

Informationen zum Thema, ob das konkrete Reiseziel-
land einen Kinderreisepass, einen verlängerten/aktuali-
sierten Kinderreisepass als Ausweisdokument anerkennt, 
oder andere Dokumente erforderlich sind, finden Sie auf 
der Internet-Seite des Auswärtigen Amtes in den Reise- 
und Sicherheitshinweisen unter nachfolgender Internet-
adresse.
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUnd-
Sicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
Die Identitäten der Bürgerinnen und Bürger der Euro-
päischen Union werden geschützt, indem EU-weit die 
Ausweisdokumente für Erwachsene und Kinder Mindest-
sicherheitsstandards erfüllen. Ausweisdokumente für 
Kinder sind nach denselben Normen konzipiert wie Aus-
weisdokumente für Erwachsene. Dazu gehört die Aus-
stattung mit einem Chip, wenn Ausweisdokumente meh-
rere Jahre gültig sein sollen.
Der Chip enthält unter anderem elektronische Sicher-
heitsmerkmale, welche leicht zu kontrollieren und sehr 
schwer zu fälschen sind. Darüber hinaus unterstützt der 
Chip eine schnelle und sichere Grenzabfertigung bspw. 
an automatischen Grenzkontrollstationen. Aufwändige, 
manuelle Sichtkontrollen durch das Grenzpersonal kön-
nen verringert oder ganz vermieden werden.

Übersicht über die Dokumentenarten:
Dokument Gültig-

keit
Herstellungs-
dauer

Gebühr

Personalausweis
für Personen 
bis 23 Jahre 6 Jahre ca. 3 Wochen 22,80 €
für Personen 
ab 24 Jahre 10 Jahre ca. 3 Wochen 37,00 €
Reisepass
für Personen 
bis 23 Jahre 6 Jahre ca. 4 – 6 Wochen 37,50 €
für Personen 
ab 24 Jahre 10 Jahre ca. 4 – 6 Wochen 70,00 €

Expressverfahren
Wird der Reisepass schneller benötigt, kann dieser auch 
im Expressverfahren hergestellt werden. Die Herstel-
lungsdauer beträgt dann ca. 1 Woche. Dafür wird zur 
Gebühr ein Expresszuschlag von 32,00 € erhoben.

Für weitere Fragen wenden Sie gern unter der Telefon-
nummer (03423) 652-261 an das Bürgerbüro der Stadt-
verwaltung Eilenburg.

Der Stadtseniorenrat informiert
Am 24.01.2024 lädt der Stadtseniorenrat 14.00 Uhr in 
die Begegnungsstätte der Volkssolidarität, Eckartstr. 
24A, ein.
Das Eilenburger Reiseunternehmen Geißler Reisen stellt 
sich vor und präsentiert sein aktuelles Reiseangebot.
Für Kaffee und Kuchen ist – gegen Bezahlung – gesorgt.
Einlass ab 13.30 Uhr
Unkostenbeitrag: 1,00 Euro.

Um Voranmeldung wird bis 18.01.2024 gebeten unter
Tel.-Nr. 034237052990 oder
per E-Mail: stadtseniorenrat@eilenburg.de

Die erste Sprechstunde des Stadtseniorenrates im neuen 
Jahr findet am 29.01.2024 von 11.00 bis 12.00 Uhr im 
Mehrgenerationenhaus Arche statt.
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Häufig gestellte Fragen rund um den Glasfaserausbau  
der Deutschen GigaNetz in Eilenburg
Die „Deutsche GigaNetz“ plant den Ausbau mit einem 
Glasfasernetz für schnelles Internet.
Die Stadt unterstützt dieses Vorhaben.
Wir möchten gern Ihre Fragen zum geplanten Glasfaser-
ausbau beantworten.

1. Warum ist Glasfaser für die Zukunft so wichtig?
Für Privatpersonen und Gewerbetreibende werden hohe 
Bandbreiten zur Übertragung von großen Datenmengen 
immer wichtiger, sei es für Homeoffice, Telemedizin, 
Cloundcomputing oder Streamingdienste. Die Glasfaser 
kann all dies leisten. Herkömmliche Kabel kommen bald 
an ihre Grenzen.

2. Warum unterstützt die Stadt gerade die Deut-
sche Giganetz?
Für die Entwicklung der städtischen Infrastruktur ist ein 
Glasfasernetz sehr, sehr wichtig. Die deutsche Giganetz 
hat als einziges Telekommunikationsunternehmen er-
klärt, die gesamte Stadt sowie alle Ortsteile ausbauen 
zu wollen. Andere Anbieter interessieren sich hingegen 
nur für die wirtschaftlichen Kerngebiete der Stadt, was 
viele Einwohner außerhalb dieser Gebiete auf lange Sicht 
abhängen würde. Die Stadt möchte aber alle ihre Ein-
wohner und Gewerbetreibenden versorgt wissen.

3. Entsteht ein Monopol der Deutsche Giganetz 
durch deren Ausbau?
Die Deutsche GigaNetz stellt ihr Glasfasernetz auch an-
deren Marktteilnehmern zur Verfügung. Es kann damit 
ein Überbau von Glasfasernetzen vermieden werden, der 
volkswirtschaftlich unsinnig ist. Der Kunde kann somit 
perspektivisch auch Tarife anderer Anbieter buchen. In-
sofern ist die Situation vergleichbar mit Strom- und Gas-
netzen, die auch nur einmal vorhanden sind.

4. Die Deutsche Giganetz möchte vor Baustart  
35 % aller Anschlüsse vertraglich binden. Was 
passiert, wenn diese Vorvermarktungsquote nicht 
erreicht wird?
Es ist dann zu erwarten, dass dann kein Ausbau stattfin-
den wird. Derzeit ist nicht absehbar, wann sich eine neue 
Chance für Eilenburg ergeben würde. Insbesondere für 
Bereiche außerhalb der Kerngebiete ist zu befürchten, 
dass lange kein Ausbau erfolgen wird.

5. Gibt es schon ein anderes Glasfasernetz in Ei-
lenburg?
Nein. Es sind in und durch Eilenburg zwar „Überland-
leitungen“ vorhanden und auch sind Verteilstellen mit 
Glasfaser versorgt, allerdings, bis auf kleine Ausnahmen, 

keine Hausanschlüsse. Selbst aus den vorhandenen Ver-
teilstellen heraus ist derzeit keine flächendeckende Ver-
sorgung möglich.

6. Mein aktuelles Internet ist schnell genug, war-
um sollte ich wechseln?
Kupfer- oder Koaxialkabelanschlüsse können größer 
werdende Datenmengen nicht mehr schnell übertragen. 
Auch wenn die aktuellen Bandbreiten in einigen Fällen 
noch ausreichen, wird das aktuelle Kupfer-Netz bald an 
seine Leistungsgrenzen stoßen.
Als Immobilienbesitzer steigern Sie durch einen Glasfa-
seranschluss den Wert Ihres Hauses für die Vermietung 
oder den Verkauf.

7. Welche Gesamtkosten kommen auf mich zu?
Wenn man sich im Rahmen der laufenden Vorvermark-
tungsphase für einen Glasfaserhausanschluss entschei-
det, zahlt man ab Inbetriebnahme des Netzes lediglich die 
monatliche Grundgebühr und ggf. hinzugebuchte Dienst-
leistungen. Es fallen keine zusätzlichen Baukosten an.

8. Mein aktueller Vertrag läuft noch 1 oder 2 Jahre. 
Wie kann ich zum Angebot der Deutschen GigaNetz 
wechseln?
Sie müssen nicht zwei Verträge gleichzeitig bezahlen, 
allerdings nur bis maximal 12 Monate bei einer Ver-
tragslaufzeit des hinzukommenden neuen Vertrages von 
24 Monaten. Das bedeutet, dass der neue Vertrag bis zu 
12 Monaten kostenfrei parallel läuft.

9. Kann ich meinen eigenen Router weiterbenutzen 
oder muss ich einen von der Deutschen GigaNetz 
nehmen?
Ja, grundsätzlich ist es möglich, den eigenen Router zu 
benutzen. Die Deutsche GigaNetz hat sich dazu ver-
pflichtet, die Router-Freiheit zu gewährleisten. Die Funk-
tionsfähigkeit setzt allerdings die ordnungsgemäße und 
fachgerechte Installation des Routers und die technische 
Eignung voraus.

10. Wo kann ich Detailinformationen zu Tarifen 
und zum Ausbau erhalten?
Das Vertriebsteam der Deutschen GigaNetz finden Sie 
hier:
Leipziger Straße 60
04838 Eilenburg
Öffnungszeiten
Montags von 15 bis 18 Uhr
Mittwochs von 10 bis 13 Uhr
Freitags von 15 bis 18 Uhr

Hochwassersituation zu Weihnachten in Eilenburg

Informationsbeschaffung über verschiedene 
Kanäle möglich

Durch Regengüsse und Tauwetter in den sächsischen 
Gebirgen kam es zu Weihnachten zum Übertreten der 
Flüsse Mulde und Mühlgraben in Eilenburg. Der höchs-
te Pegelstand war am ersten Weihnachtsfeiertag, dem  
25. Dezember 2023 gemessen worden. An diesem Tag 
wurde die Hochwasserwarnstufe 3, mit einem Pegelstand 
von 430 Zentimetern, ausgerufen. Danach ging das 
Wasser stetig zurück. Eine Überschwemmungsgefahr für 
die Innenstadt bestand nicht. Der südliche Bereich von 
Eilenburg, in dem sich die Gartenanlagen Drossel, Amsel 
und Sewastopol befinden, stand unter Wasser. In den 
Gebieten Schlossaue, Mühlinsel und Dobritzmark sind 
die Druckwasserstände angestiegen. 

Auch die Kastanienallee und Muldenauen haben sich mit 
Wasser gefüllt.
Die Freiwillige Feuerwehr Eilenburg sowie das Technische 
Hilfswerk waren zur Überprüfung der Situation dauerhaft 
im Einsatz.

Wo kann ich mich im Hochwasserfall selbst infor-
mieren?
Die Stadtverwaltung Eilenburg informiert die Bürger bei 
Hochwassersituationen ab der Hochwasserwarnstufe 3 
über die städtische Homepage www.eilenburg.de sowie 
über die sozialen Netzwerke (Facebook und Instagram).
Zudem können die Pegelstände (Golzern 1) jederzeit 
unter www.umwelt.sachsen.de (Rubrik Wasser -> Lan-
deshochwasserzentrum) eingesehen werden. 
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Hans Poltersdorf trägt sich in das Ehrenbuch der Stadt Eilenburg ein
Kurz vor Weihnachten, nämlich am 21. Dezember 2023, 
konnte sich Hans Poltersdorf über ein vorfristiges Weih-
nachtsgeschenk freuen. Dieses hat er sich über Jahr-
zehnte wirklich verdient. Er durfte sich in das Ehrenbuch 
der Stadt Eilenburg eintragen. Damit erhält er eine tolle 
Anerkennung für seine unermüdliche ehrenamtliche Ar-
beit.

Foto: Stadtverwaltung Eilenburg – Hans Poltersdorf 
(links) trägt sich im Beisein des Oberbürgermeisters Ralf 
Scheler (rechts) in das Ehrenbuch der Stadt Eilenburg 
ein.

Über Herrn Poltersdorf steht Nachfolgendes im Ehren-
buch der Stadt Eilenburg geschrieben:
„Schornsteinfeger sind für viele Menschen ein Glückbrin-
ger. Im Fall von Hans Poltersdorf ist dies kein Mythos. Er 
ist ein Schornsteinfeger und ein Glück für seine Heimat-
stadt Eilenburg.“
Am 2. April 1946 in Eilenburg geboren, kann man ihn mit 
Fug und Recht als „Ureilenburger“ bezeichnen. Eilenburg 
ist für ihn mehr als nur ein Wohn- und Arbeitsort. Es ist 

der Ort, an dem er sich in vielerlei Hinsicht/Gebieten und 
Feldern engagiert.
Unter seiner Regie als Schulleiter entstand auf der „Ro-
ten Jahne“ eine bundesländerübergreifende Schule für 
das Schornsteinfegerhandwerk. Mecklenburg-Vorpom-
mern, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen schicken 
ihre Lehrlinge, Gesellen und Meister zur Aus- und Wei-
terbildung an diese Einrichtung. Damit befinden sich in 
unserer Region und Stadt überproportional viele Glücks-
bringer. Welch ein Glück für Eilenburg!
Seit 1998 ist Hans Poltersdorf engagierter Abgeordne-
ter des Kreis- und Stadtrates für die CDU. Mit seiner 
kritischen und zielorientierten Art hat er sich nicht nur 
Freunde gemacht. Aber das Wohl und Ansehen der Stadt 
und des Landkreises liegen ihm sehr am Herzen. Er war 
nicht nur einfaches Mitglied der CDU, sondern fungier-
te als Stadtverbandsvorsitzender, Fraktionsvorsitzender, 
Kreisvorstandsmitglied, Vorsitzender des Sozial- und 
Kulturausschusses und viele Jahre war er stellvertreten-
der Oberbürgermeister.
Als Mitglied des Eilenburger Burgvereins e. V. hat er sich 
dem Projekt „Burgberg Informationszentrum“, sprich 
Torhaus, mit großem Engagement gewidmet. Seine Er-
fahrungen beim Bau der Schornsteinfegerschule waren 
dabei besonders hilfreich. Durch seine Projektidee und 
seinen Einsatz erhielt der Eilenburger Burgverein e. V. 
vom Freistaat Sachsen eine 90 %ige Förderung und die 
Mitglieder somit die Motivation zu zeigen, was in ihnen 
steckt. So schufen sie unter seiner Leitung eine „Perle“ 
am Tor des Schlossberges. Dieses Gebäude dient heute 
als Informationszentrum für den Burgberg, als Ausstel-
lungsraum und Vereinsdomizil.
Als „Ureilenburger“ möchte er noch eine Sache gern ins 
Rollen bringen. Es handelt sich um das Wahrzeichen der 
Stadt – das Amtshaus. Ihm ist es gelungen, den OBM 
Ralf Scheler für dieses Anliegen zu gewinnen. Gemein-
sam wollen sie es schaffen, dass das Amtshaus wieder zu 
neuem Leben erweckt wird. Dies ist sicherlich im Inter-
esse aller Eilenburger. Deshalb wäre es wünschenswert, 
dass beide Herren viele Unterstützer und Helfer finden 
werden.“

Auf der Stadthomepage 
www.eilenburg.de (Rubrik 
Leben & Arbeiten / Eilen-
burg und die Mulde) zeigt 
die Webcam an der Mul-
debrücke den aktuellen 
Wasserstand an (Hinweis: 
Regelmäßig Seitencaches 
leeren (strg+ F5), damit die 
Bilder aktualisiert werden). 
In einer Hochwassersituati-
on sind diese Informationen 
auf der Startseite der städti-
schen Website zu finden.

Direkte Informationen im 
Hochwasserfall bekom-
men
Im Rahmen der Überarbeitung des Hochwasserdokumen-
tes der Stadt Eilenburg können sich interessierte Bürger 
oder Unternehmen, welche im drohenden Hochwasser-
fall informiert werden möchten, bei der Stadtverwaltung 
Eilenburg melden. Dies betrifft zum Beispiel Anwohner 
oder Firmen in gefährdeten Gebieten, Vorstände von 
Kleingartenanlagen, Schäfer, Landwirte etc.

Um Ihnen rechtzeitig die Möglichkeit zu geben, Vorkeh-
rungen zu treffen, hinterlassen Sie Ansprechpartner, 
aktuelle Telefonnummer und wenn möglich eine E-Mai-
ladresse unter 03423 652159 oder 03423 652158 bzw. 
d.schwarz@eilenburg.de.

Fotos: Stadtverwaltung Eilenburg und Freiwillige Feuer-
wehr Eilenburg
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Frau Ilse Schöning 102. Geburtstag
Herr Werner Lange 90. Geburtstag
Herr Wilfried Ducherow 90. Geburtstag
Frau Ellinor Mäding 90. Geburtstag
Frau Ursula Kuschmierz 85. Geburtstag
Frau Hannelore Brandner 85. Geburtstag
Frau Maria Zwerenz 85. Geburtstag
Frau Marianne Eckardt 85. Geburtstag
Frau Inge Ehser 85. Geburtstag
Herr Hartmut Mallok 80. Geburtstag
Frau Sieglinde Lontke 80. Geburtstag
Herr Peter Heide 80. Geburtstag
Herr Rudi Wittwar 80. Geburtstag
Frau Jutta Ehrlich 80. Geburtstag
Frau Silke Jantzen 80. Geburtstag
Frau Beate Hammer 75. Geburtstag
Frau Melanie Djakova 75. Geburtstag
Frau Heidemarie Straupe 75. Geburtstag
Frau Marion Schöne 75. Geburtstag

Herr Jürgen Schöne 75. Geburtstag
Frau Heidrun Steinert 75. Geburtstag
Frau Donja-Maria Werrmann 75. Geburtstag
Herr Jürgen Altmann 70. Geburtstag
Frau Margitta Mann 70. Geburtstag
Frau Petra Kolbe 70. Geburtstag
Frau Erna Jäger 70. Geburtstag
Frau Petra Küster 70. Geburtstag
Frau Ingrid Jonack 70. Geburtstag
Frau Annegret Wache 70. Geburtstag
Herr Dietmar Pretzsch 70. Geburtstag
Herr Joachim Richter 70. Geburtstag

Wir gratulieren auch den nicht genannten Geburtstags-
kindern recht herzlich! Sollte eine Gratulation nicht ge-
wünscht werden, bitten wir um schriftliche Informati-
on mindestens acht Wochen vor dem Geburtstag unter 
Stadtverwaltung Eilenburg, Bürgerbüro, Marktplatz 1, 
04838 Eilenburg.

Straßensperrungen in der Stadt Eilenburg
Straße Friedrichshöhe
Maßnahme Vollsperrung in Teilabschnitten
Zeitraum 25.09.2023 bis 29.02.2024
Grund Austausch Trinkwasserleitung im Auftrag 

Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen

Überörtliche Straßensperrungen

Straße Kreisstraße K 7423
zwischen Gallen und Kospa

Maßnahme Vollsperrung
Zeitraum 04.09.2023 bis 30.03.2024
Grund Fahrbahndeckenerneuerung und Markie-

rung
Umleitung über Liehmena – S4 ist ausge-
schildert

Besucherrekord im Stadtmuseum und der Stadtbibliothek
Das Jahr 2023 war für die Einrichtungen des Roten 
Hirschs in Eilenburg ein sehr erfolgreiches Jahr. Nach den 
mageren Coronajahren, mit vielen Einschränkungen und 
Schließtagen, konnte letztes Jahr wieder richtig durchge-
startet werden.
Mit 7.727 Besuchern wurde der bisherige Besucherrekord 
des Museums aus dem Jahr 2009 deutlich überboten. 
Besonders beliebt waren wieder die historischen Schul-
stunden und die Bergkellerführungen. Auch die vier Son-
derausstellungen des Stadtmuseums wurden an den 303 
Öffnungstagen von den Besuchern gut angenommen. 
So verzeichneten sowohl die vom Museum betreuten 
Bergkeller (1.653 Gäste) als auch das Museum, inklu-
sive seiner museumspädagogischen Angebote wie zum 
Beispiel Schulstunden, Escape-Room-Spiele und Muse-
umsführungen (5.855 Gäste), einen Besucherzuwachs. 
Zusätzlich wurden Stadt- und Schlossbergführungen von 
Schulklassen und Gruppen gebucht. Auch im Jahr 2024 
bereitet das Stadtmuseum wieder zahlreiche Veranstal-
tungen und interessante Sonderausstellungen für Sie vor 
– kommen Sie vorbei oder buchen Sie eine Führung bei 
uns – wir freuen uns auf Sie!
Nicht weniger erfolgreich verlief das letzte Jahr für die 
Stadtbibliothek Eilenburg. Auch hier wurde ein neuer Re-

kord von 16.100 Besuchern verzeichnet. Knapp 2.000 
aktive Benutzer leihen regelmäßig Bücher, CDs, DVDs, 
Tonies, Switch-Spiele und mehr aus oder nutzen die On-
leihe mit zehntausenden elektronischen Medien. Allein 
2023 meldeten sich 346 neue Nutzer in der Bibliothek 
an. Auch die 66 Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene wurden 2023 gut angenommen. Und 
trotz aller Widrigkeiten lesen Kinder und Jugendliche, 
bis einschließlich 16 Jahre, noch immer kostenfrei in der 
Stadtbibliothek Eilenburg. Für 2024 wird es wieder zahl-
reiche Lesungen geben und unsere treuen Benutzer kön-
nen sich auf immer aktuelle Medien und gewohnt guten 
Service freuen.
Zusätzlich zu den genannten Besuchern wurde die The-
ke des Roten Hirschs von 2.124 Touristen und Einheimi-
schen frequentiert. Sie nahmen Beratungen in Anspruch, 
kauften Shopartikel und Tickets, suchten nach Flyern 
oder Informationen und vereinbarten Termine.
Wir danken allen Besuchern und Unterstützern für ihre 
Treue und freuen uns mit Ihnen auf ein erfolgreiches Jahr 
2024!

Ihr Team vom Roten Hirsch Eilenburg
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Datum /
Uhrzeit

Ort Veranstaltungen Veranstalter

Do., 18.01.24
09 Uhr

Hort 
Grundschule Berg

Krabbelgruppe Eltern-Kind-Zetrum (EKIZ), 
Tel.: 03423 7582704, 
www.hort-berg.de

Do 18.01.24
16 Uhr

Hort 
Grundschule Berg

Trommeltreff Eltern-Kind-Zetrum (EKIZ), 
Tel.: 03423 7582704, 
www.hort-berg.de

Do., 18.01.24
16 Uhr

Sternwarte Ein Sternbild für Flappi
Ab 5 Jahre. Eine Anmeldung auf unserer In-
ternetseite oder telefonisch ist zwingend er-
forderlich.

Sternwarte „Juri Gagarin“, 
Tel.:, 03421 758 7277, 
www.sternwarte-nordsachsen.de

Do., 18.01.24
17:45 Uhr

Sternwarte Unser Mond
Ab 6 Jahre. Mit Himmelsbeobachtung. Eine 
Anmeldung auf unserer Internetseite oder 
telefonisch ist zwingend erforderlich.

Sternwarte „Juri Gagarin“, 
Tel.:, 03421 758 7277, 
www.sternwarte-nordsachsen.de

Sa., 20.01.24
14 Uhr

Wohlfühl Café 
Eilenburg

Verkostung ayurvedischer Spezialitäten
Sylvia Wasserthal zu Gast im Wohlfühl Café. 
Es wird um Anmeldung unter 0159 01640780 
gebeten.

Wohlfühl Café, 
Tel.: 03423 7502323

Sa., 20.01.24
15 Uhr

Bürgerhaus 
Eilenburg

Neujahrskonzert
Volkschor Eilenburg e.V. gemeinsam mit dem 
Musikverein Eilenburg e.V. Eintritt: 12,00 €, 
(erm.: 6,00 €), Kartenverkauf Bianka Löwe: 
03423 / 757788.

Volkschor Eilenburg e.V.
www.volkschor-eilenburg.de

Mi., 24.01.24
16 Uhr

Hort 
Grundschule Berg

Modellbahn-Treff
Wir bauen an unserer Modelleisenbahn-Plat-
te

Eltern-Kind-Zetrum (EKIZ), 
Tel.: 03423 7582704, 
www.hort-berg.de

Mi., 24.01.24
16 Uhr

Hort 
Grundschule Berg

Elterncafé
Thema: Eilenburger Vereine stellen sich vor

Eltern-Kind-Zetrum (EKIZ), 
Tel.: 03423 7582704, 
www.hort-berg.de

Do., 25.01.24
09 Uhr

Hort 
Grundschule Berg

Krabbelgruppe Eltern-Kind-Zetrum (EKIZ),
 Tel.: 03423 7582704, 
www.hort-berg.de

Do., 25.01.24
16 Uhr

Hort 
Grundschule Berg

Trommeltreff Eltern-Kind-Zetrum (EKIZ), 
Tel.: 03423 7582704, 
www.hort-berg.de

Fr., 26.01.24
19 Uhr

Schwimmhalle 
Eilenburg

Lange Saunanacht
Lassen Sie sich mottobezogen verwöhnen

Schwimmhalle, 
Tel.: 03423 758398,
 www.kulturunternehmung.de

Sa., 27.01.24
09 Uhr und 
10:30 Uhr

Kellerstraße Öffentliche Bergkellerführung
Begrenzte Teilnehmerzahl. Anmeldung erfor-
derlich.

Stadtmuseum, 
Tel.: 03423 652222, 
www.kulturunternehmung.de

So., 28.01.24
15 Uhr

Bürgerhaus 
Eilenburg

1. Kinderfasching des ECC e.V.
Die Kleinen und Kleinsten aus Nah und Fern 
sind zu Spiel und Spaß eingeladen.

Eilenburger Carneval Club e.V., 
www.ecc-eilenburg.de

Di., 30.01.24
16:30 Uhr

Gemeindesaal der 
Ev. Kirchgemeinde 
Martin Rinckart

Informationsveranstaltung zum Ehren-
amt
Für motivierte und engagierte Interessier-
te, die ehrenamtlich im Ökumenischen Am-
bulanten Hospizdienst Delitzsch/Eilenburg/
Leipzig-Nord tätig werden möchten. Infor-
mationen über die Befähigungskurse für Eh-
renamtliche.

Ökumenischer Ambulanter 
Hospizdienst (Region:
Delitzsch/ Eilenburg/ 
Leipzig-Nord)
www.diakonie-delitzsch.de/

Di., 30.01.24
17:30 Uhr

Sternwarte Der Sternenhimmel im Winter
Ab 5 Jahre. Mit Himmelsbeobachtung. Eine 
Anmeldung auf unserer Internetseite oder 
telefonisch ist zwingend erforderlich.

Sternwarte „Juri Gagarin“, 
Tel.:, 03421 758 7277, 
www.sternwarte-nordsachsen.de

Mi., 31.01.24
16 Uhr

Hort 
Grundschule Berg

Offenes Schach-Café
Für Jung und Alt

Eltern-Kind-Zetrum (EKIZ), 
Tel.: 03423 7582704, 
www.hort-berg.de

Do., 01.02.24
09 Uhr

Hort 
Grundschule Berg

Krabbelgruppe Eltern-Kind-Zetrum (EKIZ), 
Tel.: 03423 7582704, 
www.hort-berg.de

Do., 01.02.24
16 Uhr

Hort 
Grundschule Berg

Trommeltreff Eltern-Kind-Zetrum (EKIZ), 
Tel.: 03423 7582704, 
www.hort-berg.de
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76  
 

 

Klavierabend   
 

 

Aleksandra 
Mikulska  

 
 Es erklingen Werke von L.v.Beethoven & Fr.Chopin 

 

Freitag, 26. Januar 2024 
 

Beginn 19:30 Uhr                 Einlass ab 19:00 Uhr 
 

Aula des Hauses Rinckart,  Dr.-Külz-Ring 9, Eilenburg 
 

Karten zu 15 nten: 5  

          Veranstalter: Musikverein Eilenburg e.V.  
                                              (Mitglied im Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester e.V.)  
 
                                         Gefördert durch die Stadtverwaltung Eilenburg 
 

 

Wir suchen theater- 
begeisterte Kinder, im Alter  

von 8-11 Jahren, die Lust haben  
mit uns auf der Bühne zu stehen.  

Kommt zu unserer 3-wöchigen Schnupperzeit! 

 Wann? 24.01.-07.02.24, immer mittwochs 
16:30-17:45 Uhr 

Schnupperzeit beinhaltet die Teilnahme an allen 3 Proben! 
Wo? Torgauer Str. 43, 04838 Eilenburg 

Was? Benötigt werden bequeme Sachen, 
Wechselschuhe u. ein gelerntes, kurzes Gedicht. 

Anmeldung und weitere Infos unter:  
LaientheaterEilenburg@t-online.de 

 

Achtung, Terminänderung!

Aufgrund unserer Zusatzveranstaltung „Weiberfasching 
2.0“ am 09.02.2024, wurde das karnevalistische Tanzpro-
gramm auf den 11.02.2024 um 15.00Uhr verschoben.
Des Weiteren können zusätzlich Karten für den „Wei-
berfasching 2.0“ am 19.01.2024 in der Zeit von 16.00 - 
18.00Uhr, im Vereinsheim des Eilenburger Carneval Club 
e. V., Torgauer Straße 8 (Eingang ü. Buttergasse) er-
worben, oder weiterhin unter weiberfasching@ecc-eilen-
burg.de bestellt werden.
Für alle anderen Karten unserer Veranstaltungen gilt 
weiterhin nur der Erwerb über das Bürgerhaus Eilenburg.
Kültzschau Helau

Einladung zur  
Jahreshauptversammlung 
2023
hiermit möchten wir zu unserer Jahres-
hauptversammlung für 2023 einladen. 

Diese findet am 2. Februar 2024 um 18:30 Uhr
Im Restaurant „Am Leipziger Tor“ in Eilenburg Leipziger 
Straße 55 statt.
Treffpunkt ist der separate Vereinsraum des Restaurants. 
(Eingang über den Hof)
Die vorläufige Tagesordnung lautet wie folgt:
1. Begrüßung durch den Ortsgruppenleiter
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Bericht des Ortsgruppenleiters für 2022 und 2023
4. Bericht des Technischen Leiters für 2022 und 2023
5. Kassenbericht für 2022
6. Diskussion und Anfragen zu den Berichten
7. Entlastung der Ortsgruppenleitung
8. Ausblick auf 2024
9. Allgemeine Informationen und Anfragen
10. Auszeichnungen und Ehrungen
11. Schlussworte
Änderungsanträge oder Ergänzungen können gerne bis 
zum 26.01.2024 bei der Ortsgruppenleitung oder per Mail 
(wasserwacht@drk-eilenburg.de) eingereicht werden.

Jens Küster
Ortsgruppenleiter
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Jahresabschluss des Ortsverbandes Eilenburg
Der Jahresabschluss des Sozialverbandes VdK Sachsen, 
Ortsverband Eilenburg wurde in einem weihnachtlichen 
Rahmen gestaltet. 
Die Mitglieder fanden sich am 12.12.2023 in einen fest-
lich geschmückten Raum ein und jedes Mitglied hatte 
einen selbst gebastelten Weihnachtsbaum und kleine 
Süßigkeiten an seinem Platz. Frau Gertraud Weiße hatte 
wiedermal für Alle „gearbeitet“ Dafür unseren ganz herz-
lichen Dank.
Nach der Eröffnung der Veranstaltung durch unseren 
Vorsitzenden Herrn Jürgen Weiße wurde die Kaffeetafel 
mit selbst gebackenen Kuchen von Frau Sylvia Windisch 

genossen. Zwischen den Tischgesprächen wurden Weih-
nachtsgeschichten und Verse vorgetragen welche bei 
den Mitgliedern sehr gut ankamen. So verging die Zeit 
wie im Fluge, aber es gab noch eine kleine Überraschung 
für die Mitglieder mit einem sehr nett gestalteten Abend-
brotsteller, welcher jeden hervorragend gemundet hat.
Wir Mitglieder möchten uns bei den Initiatoren sowie bei 
den fleißigen Frauen, Frau Windisch und Schranz sowie 
den Damen und Herren vom Chor der Volkssolidarität 
Eilenburg bedanken.

Renate Wilke

Evangelische Kirchengemeinde Martin Rinckart  
Eilenburg, Nikolaiplatz 3, Tel. 602056
Die Kirche im Internet: www.kirche-eilenburg.de

jeden Do.
08:00 Uhr

Morgengebet in der Nikolaikirche

jeden Fr.
18:00 Uhr

Friedensgebet in der Sakristei 
der Marienkirche

Das Morgengebet und die Abendandacht sind öffentliche 
Veranstaltungen. Besucher sind gern gesehen.

Öffnungszeiten Gemeindebüro:
dienstags von 09:00 Uhr – 12:30 Uhr und donnerstags 
von 14:30 Uhr – 16:00 Uhr
Das Gemeindebüro ist vom 1. - 22. Februar nicht be-
setzt.
Pfarrerin Edelgard Richter
Tel.: 03423 754478
Mail: edelgard.richter@freenet.de

So., 21.01.
10:30 Uhr Gemeindesaal Gottesdienst
Di., 23.01.
10:00 Uhr Caritas Pflege-

heim
Andacht

Fr., 26.01.
10:00 Uhr DRK PflegeheimAndacht
Sa., 27.01.
18:00 Uhr Nikolaikirche Andacht 

zum Holocaustgedenken
So., 28.01.
10:30 Uhr Gemeindesaal Gottesdienst
So., 04.02.
10:30 Uhr Gemeindesaal Gottesdienst und Rinckart 

Singschule

Flötenanfänger

Wer gerne ein Instrument erlernen möchte, kann gerne 
bei den Flötenanfängern mitmachen. Es gibt keine Al-
tersbeschränkung nur anmelden muss man sich vorher. 
Ein Instrument kann ausgeliehen werden. Diese Gruppe 
trifft sich donnerstags von 17 bis 17.30 Uhr im Gemein-
desaal.

Rinckart-Singschule

Das ist der Kinderchor der Kirchengemeinde, in dem Kin-
der ab Grundschul-Alter mitsingen können (Eltern oder 
Großeltern dürfen gerne dabei sein). Die Probenzeit ist 
montags von 16.15 Uhr bis 17.15 Uhr. In der Singschule 
wird ganz viel gesungen und gespielt. Im Sommer gibt 
es eine große Musicalaufführung, außerdem gestalten 
wir besondere Gottesdienste (z.B. Krippenspiel zu Weih-
nachten oder das Martinsspiel im Herbst).

Rinckart-Popchor

Seit Januar 2019 gibt es den Rinckart-Popchor. Es haben 
sich ca. 20 Sängerinnen zusammengefunden, die Lust an 
grooviger, poppiger Chormusik haben. Mitmachen kön-
nen Kinder/Jugendliche ab 10 Jahren und Erwachsene 
aller Stimmlagen. Der Popchor probt ab sofort montags 
von 18.15 bis 19.15 Uhr im Gemeindesaal.

Martin-Rinckart-Kantorei

Die Kantorei ist ein Chor aus ca. 35 Sängerinnen und 
Sängern, die sich vor allem mit der klassischen Kirchen-
musik-Literatur beschäftigen. Das Weihnachtsoratorium 
und andere Kantaten stehen immer wieder turnusmäßig 
auf dem Programm. Mitmachen kann man ab 12 Jahren. 
Es ist günstig, wenn man Chorerfahrung hat, aber kei-
ne Voraussetzung. Geprobt wird donnerstags von 19 bis 
20.30 Uhr im Gemeindesaal.
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Sitzung des Stadtausschusses
Sehr geehrte Einwohner der Stadt Eilenburg,
die nächste öffentliche Sitzung des Stadtausschusses fin-
det am Montag, dem 22.01.2024, 18:00 Uhr im Bürger-
haus Eilenburg (Kleiner Saal), Franz-Mehring-Straße 23 
statt.
Öffentlicher Teil der Sitzung
1. Bestätigung der Tagesordnung öffentliche Sitzung
2. Sebastian-Kneipp-Grundschule, Erweiterung um 

Bürgertreff, Puschkinstraße 17, 04838 Eilenburg, Los 
05 - Dacharbeiten - Vergabebeschluss

3. Sebastian-Kneipp-Grundschule, Erweiterung um 
Bürgertreff, Puschkinstraße 17, 04838 Eilenburg, Los 
07 - Trockenbauarbeiten - Vergabebeschluss

4. Sebastian-Kneipp-Grundschule, Erweiterung um Bür-
gertreff, Puschkinstraße 17, 04838 Eilenburg, Los 08 
- Fenster- und Außentürelemente - Vergabebeschluss

5. Verkauf einer Teilfläche aus dem Flurstück 18/0 (ca. 
155 m²) der Flur 45 in der Gemarkung Eilenburg zu 
Grundstück Hartmannstraße 2 – 4

6. Verkauf eines Grundstücks im Gewerbegebiet „Am 
Schanzberg“ Straße - Am Schanzberg

7. Sonstige öffentliche Informationen und Anfragen der 
Ausschussmitglieder

Scheler
Oberbürgermeister

Gemeinsame öffentliche Bekanntmachung der Stadt Eilenburg und  
der Gemeinde Zschepplin
Geplante Ländliche Neuordnung „Sprödaer Wald“
Stadt: Delitzsch und
Gemeinde: Schönwölkau
Landkreis: Nordsachsen

Einladung zur Aufklärungsversammlung

Das Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung (ALN) hält am

Dienstag, den 5. März 2024, um 18.00 Uhr
im Bürgerhaus Selben

Zum Amt 6
Ortsteil Selben

04509 Delitzsch

eine Aufklärungsversammlung über die Durchführung eines Verfahrens der Ländlichen Neuordnung nach dem Flur-
bereinigungsgesetz (FlurbG) in folgenden Gemarkungen ab:

Gemarkung Beteiligung Beschreibung
Beerendorf Flur 4 teilweise die Flurstücke des Sprödaer Waldes
Beerendorf Flur 5 vollständig alle Flurstücke
Spröda Flur 1 teilweise die Flurstücke der Bachaue nördlich der Waldfläche bis zum ehemaligen Weg
Spröda Flur 2 teilweise die Flurstücke südlich des Verbindungsweges Wannewitz – Spröda (Wannewitzer Weg)
Brinnis Flur 6 teilweise die Flurstücke der Landwirtschaftsfläche südlich und westlich des Verbindungs-

weges Wannewitz – Spröda (Wannewitzer Weg) und westlich von Wannewitz und 
der Kreisstraße K 7443

Brinnis Flur 4 teilweise die Flurstücke der Landwirtschaftsfläche westlich der Kreisstraße K 7443
Brinnis Flur 3 teilweise die Flurstücke der Landwirtschaftsfläche des Schlages nördlich der Kreisstraße  

K 7443 sowie nördlich von Brinnis die Flurstücke der Waldflächen (Gartenstücke, 
Triftholz) und daran angrenzende Flurstücke

Brinnis Flur 2 teilweise Landwirtschaftsflächen die südlich an den Sprödaer Wald angrenzen
BrinnisFlur 1 teilweise Landwirtschaftsflächen der Bachaue des Sprödaer Bachs
Aus diesem Grund werden alle Eigentümer von Grundstücken, Gebäuden bzw. Anlagen und die Erbbauberechtigten 
sowie auch die der angrenzenden Fluren eingeladen.

Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus

Samstag, 27. Januar 2024
18:00 Uhr Stadtkirche St. Nikolai Eilenburg

Unsere Konfirmanden beschäftigten sich mit dem Thema 
„Anne Frank und „Tu alles, um eine einzige Menschen-
seele zu retten!““ und präsentieren in der Andacht ihre 
Ergebnisse.
19:00 Uhr kommen wir miteinander ins Gespräch in den 
Räumen des Mehrgenerationenhauses Arche Eilenburg, 
ins Gespräch. Die Konfirmanden bereiten einen kleinen 
Imbiss vor.

Außerdem werden wir die Ausstellung „Freiheit“ der 
6. und 9. Klassen des Martin Rinckart Gymnasiums er-
öffnen. Gemeinsam mit Frau Wirth der Religionslehre-
rin der Klassen haben die Kinder sich mit den Themen 
Meinungsfreiheit, Buchenwald, Synagogen und vielen 
anderen Assoziationen modern mit Minecraft, kreativem 
Gestalten oder Internetrecherchen beschäftigt. Die Aus-
stellung der Kinder u Jugendlichen stellt dieses bildhaft 
dar.
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Das ALN klärt über Ziel und Zweck des beabsichtigten 
Waldflurbereinigungsverfahrens, über den zeitlichen und 
verfahrenstechnischen Ablauf, die zu planenden gemein-
schaftlichen und öf fentlichen Anlagen sowie über die vo-
raussichtlich anfallenden Kosten und deren Finanzierung 
auf.
Der Erfolg des Flurbereinigungsverfahrens hängt von 
der Mitwirkung aller Eigentü mer ab. Deshalb werden alle 
Eigentümer aufgefordert, an der Neuordnung intensiv 
mitzuwirken, denn das Verfahren nach dem Flurbereini-

gungsgesetz ist für die Grundstückseigentümer und Be-
wirtschafter von erheblicher Bedeutung.
Das Verfahren wird durch den Staatsbetrieb Sachsen-
forst, Forstbezirk Taura, begleitet.
Für eine Aussprache besteht ausreichend Gelegenheit.

Eilenburg, den 04. Januar 2024

gez. Wirsching, Amtsleiter
Amt für Ländliche Neuordnung

Dr.-Külz-Ring 9 | 04838 Eilenburg
Telefon: 03421 758 7211
www.vhs-nordsachsen.de

Mit Jahresbeginn setzen sich viele Menschen neue Ziele. 
Mehr für die Gesundheit tun, sich kreativ betätigen, mit 
anderen treffen und den Geist fit halten steht vielleicht 
auch bei Ihnen ganz weit oben auf der Prioritätenliste. Die 
Volkshochschule Nordsachsen kann Sie dabei unterstützen.
Astrofotografie, Autogenes Training, Darmgesund-
heit, Eltern-Kind-Yoga, Englisch für Anfänger und 
Wiedereinsteiger, Hatha-Yoga, Keramik/ Töpfern, 
Köstliches zum Osterbrunch, Kunstvorträge, Qi-
gong, Rückenfit, Smartphone und Tablet (richtig) 
nutzen, Taekwondo Defense, Wildkräuterwande-
rung und vieles mehr - rund 100 Veranstaltungen und 
Kurse haben wir hier in Eilenburg im Frühjahr/Sommer 
2024 im Angebot. Da ist doch sicherlich auch etwas für 
Sie dabei!? Die neuen Hefte liegen seit Jahresbeginn u.a. 
im Rathaus, in der Bibliothek, der Buchhandlung „Das 
Buchhaus“, in den Apotheken der Stadt sowie in der VHS 
kostenfrei für Sie bereit. Und auch über Internet sind alle 
Angebote bequem buchbar. Wir freuen uns auf Sie!
Persönlich sind wir für Sie da: dienstags und don-
nerstags 9 – 12 Uhr und 13 – 18 Uhr
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Ortschaftsrat Battaune

Einladung

zur 14. Sitzung des Ortschaftsrates Battaune am Mon-
tag, den 29.01.2024 um 19.30 Uhr im Versammlungs-
raum des FFw-Gebäudes, Dorfplatz 9 in 04838 Dober-
schütz OT Battaune
Tagesordnung:
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Anwesen-

heit, Bestätigung der Niederschrift vom 12.09.2023
2. Fragen von Einwohnern
3. Vorbereitung der Kommunalwahlen am 09.06.2024
4. Verwendung der Kulturgelder 2024
5. Sonstiges/Information

gez. Thiele
Ortsvorsteherin

Jagdgenossenschaft Battaune

Nachruf
Wir nehmen Abschied von unserem langjährigen Vor-
standsmitglied

Werner Jentzsch
Mit ihm verlieren wir einen stets engagierten Vertre-
ter unserer Jagdgenossenschaft.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewah-
ren.

Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Battaune

PRESSEMITTEILUNG LEADER
Neues Jahr beginnt mit neuer Förderrunde in der Dübener Heide - LEADER-Region Dübener Heide ruft 1,5 Mio. EUR 
auf

Bad Düben - Ab 8. Januar 2024 können Projektideen für das EU-Programm LEADER 
eingereicht werden
Die Lokale Aktionsgruppe Dübener Heide/ Sachsen be-
ginnt nach mehr als einem Jahr Pause eine neue Förder-
runde und startet mit der Umsetzung der überarbeiteten 
LEADER-Entwicklungsstrategie (LES) 2023-2027. Von 
der Förderung können Kommunen, Vereine, Gewerbe-
treibende und Privatpersonen profitieren, die ihr Vor-
haben in der LEADER-Region realisieren. Diese umfasst 
die Städte und Gemeinden Dommitzsch, Elsnig, Dober-
schütz, Dreiheide, Laußig, Mockrehna, die Ortsteile von 
Eilenburg und Bad Düben (einschließlich Hammermühle 
und Alaunwerk) sowie die Ortsteile Zinna und Welsau der 
Stadt Torgau. Zudem müssen die Projekte den Zielen der 
Lokalen Entwicklungsstrategie entsprechen.
Zur Verfügung steht ein Gesamtbudget in Höhe von rund 
1,5 Millionen Euro. Je nach Vorhaben liegt der Förder-
satz zwischen 40 und 90 Prozent. In sechs verschiedenen 
Bereichen werden Förderungen in Aussicht gestellt: Das 
größte Budget mit 500.000 Euro steht für Investitionen 
im Bereich Grund- und Nahversorgung sowie Mobilität 
bereit. Diesbezüglich sollen für die Menschen in ländli-
chen Gebieten Waren des täglichen Bedarfs und soziale 
und einzelhandelsähnliche Dienstleistungen sicherge-
stellt werden.
Förderbar ist weiterhin die Um- und Wiedernutzung länd-
licher Gebäude für Wohnzwecke. Dafür stehen 250.000 
Euro zur Verfügung. Menschen, die in die Dübener Hei-
de ziehen oder bleiben möchten und entsprechende Sa-
nierungspläne mit alten Gebäuden haben, können dafür 
eine Beihilfe beantragen. Erwünscht sind außerdem Vor-
haben im Bereich Unternehmensförderung. Fördermittel 
in Höhe von 200.000 Euro gibt es für die Erweiterung 
eines Betriebes bzw. des Produkt- oder Dienstleistungs-

angebotes sowie für Existenzgründungen. Ziel ist es, die 
Region als Standort für Firmen und Fachkräfte attraktiv 
zu machen.
Auch für den Bereich Tourismus ist das Förderprogramm 
LEADER interessant: Investitionen in modernere touristi-
sche Unterkünfte oder gastronomische Betriebe erhalten 
ebenfalls einen Zuschuss aus dem EU-Programm mit der 
Absicht, die Tourismusregion Dübener Heide zu stärken. 
Bezuschusst werden außerdem investive Maßnahmen im 
Bereich Umwelt- und Naturschutz zur Entwicklung von 
mehr Artenvielfalt sowie Programme zum Thema Bildung 
nachhaltiger Entwicklung (BNE) für Kinder und Jugend-
liche.
„LEADER ist ein Förderprogramm, das sich an die Men-
schen vor Ort im ländlichen Raum richtet und von ihrer 
Beteiligung lebt“, unterstreicht Monika Weber vom Regi-
onalmanagement Dübener Heide.
Projekte können ab dem 8. Januar bis 29. Februar 2024 
beim Regionalmanagement der Dübener Heide einge-
reicht werden. Die Auswahl der Fördervorhaben ist für 
Ende März 2024 geplant.
„Wir empfehlen zeitnah Kontakt zum Regionalmanage-
ment aufzunehmen, um sich zu möglichen Förderinhalten 
beraten zu lassen. Wir beraten kostenlos und begleiten 
durch das Antragsverfahren“ betont Regionalmanagerin 
Claudia Jakobartl.

Kontakt: Monika Weber (Tel.: 0171-7488594); Claudia 
Jakobartl (Tel.: 034243-342 008)
Weitere Infos auch im Internet: 
www.naturpark-duebener-heide.de
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Friedhofsgebührensatzung für den Friedhof Mörtitz  
der Evangelischen Kirchengemeinde Mörtitz
Der Gemeindekirchenrat der Evangelischen Kirchengemeinde Mörtitz hat aufgrund von § 44 Absatz 1 des Kirchenge-
setzes Kirchengesetz über die evangelischen Friedhöfe in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (Friedhofs-
gesetz - FriedhG) vom 20. November 2020 (ABl. EKM 2020 S. 228), in seiner Sitzung am 15.11.2023 die folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1
Ruhefristen

Für den Friedhof in Mörtitz gelten folgende Ruhefristen:
1. für Erdbestattungen 20 Jahre,
2. für Urnenbestattungen 20 Jahre.

§ 2
Gebühren
(1) Die in dieser Gebührensatzung mit einer Gebühr belegten Leistungen sind ausschließlich dem Friedhofsträger 
vorbehalten.

(2) Tarife:

1. Grabberechtigungsgebühren Euro

Erwerb des Nutzungsrechts entsprechend der Zuordnung im Gesamtplan

1.1 Erdgrabstätten, je Grabstelle

1.1.1
1.1.2

Erdwahlgrabstätte
(1 Sarg und bis zu 2 Urnen, Größe von 2,50m x 1,25 m)
Erddoppelwahlgrabstätte

125,00 €
250,00 €

1.2 Urnengrabstätten, je Grabstelle

1.2.1 Urnenwahlgrabstätten

Urnenwahlgrabstätte der Größe von 1,20 m x 0,60 m
für bis zu 2 Urnenstellen
Hinweis: Die Friedhofsunterhaltungsgebühr wird bei neu vergebenen Urnengrab-
stätten für jede Urnenstelle berechnet (siehe 2.). 125,00 €

1.2.2 Grabstelle in Urnengemeinschaftsgrabstätten auf die Dauer der Ruhezeit ein-
schließlich Anlage, Gestaltung, Instandhaltung und Pflege durch den Friedhofsträger 
sowie Namensnennung 1.432,73 €

1.3 Reservierungen / Verlängerungen

1.3.1 Reservierung
Wird ein Nutzungsrecht an einer Wahlgrabstätte ohne zeitgleiche Anmeldung einer 
Bestattung vergeben (§ 22 Absatz 5 FriedhG), wird ab dem Zeitpunkt der Nutzungs-
rechtsvergabe die jährliche Grabberechtigungsgebühr nach den Tarifstellen 1.1.1, 
1.1.2 und 1.2.1 erhoben. 5,00 €

1.3.2 Verlängerung
Ist bei Bestattungen auf einer Erd- oder Urnenwahlgrabstätte, an der bereits ein 
Nutzungsrecht besteht, zur Einhaltung der Ruhefrist die Verlängerung des Nut-
zungsrechtes erforderlich, wird für die Verlängerungszeiträume, die ganze abge-
schlossene Jahre umfassen, die jährliche Grabberechtigungsgebühr nach den Tarif-
stellen gemäß 1.1.1, 1.1.2 und 1.2.1 sowie für Verlängerungszeiträume erhoben. 5,00 €

2. Friedhofsunterhaltungsgebühr
(je Jahr und je Grabstelle, für die ein Nutzungsrecht besteht) 12,00 €

3. Bestattungsgebühren (werden nicht erhoben)

4. 4.1
4.2.

Nutzung Kirche / Trauerhalle
Nutzung Kirche bei kirchlichen Trauerfeiern
Nutzung Kirche bei nichtkirchlichen Trauerfeiern

20,00 €
150,00 €

5. Verwaltungsgebühren

5.1 Zulassung von Gewerbetreibenden
(Steinmetze, Bestatter, Gartenbaubetriebe, Fotografen)

5.1.1 Zulassung von Gewerbetreibenden einmalig / für 1 Jahr 15,00 €

5.1.2 Zulassung von Gewerbetreibenden für 3 Jahre 40,00 €

5.1.3 Ablehnung / Rücknahme / Widerruf einer Zulassung (auch Widerruf einer Zulassung 
für Rednerinnen und Redner gemäß § 19 Absatz 3 Satz 4 FriedhG); pro Vorgang 30,00 €
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(3) Für die der Umsatzsteuerpflicht unterliegenden Ge-
bührenpositionen wird zusätzlich die gesetzliche Um-
satzsteuer erhoben und separat im Gebührenbescheid 
ausgewiesen. Leistungen, die der Umsatzsteuer unterlie-
gen, sind entsprechend gekennzeichnet (*zzgl. der ge-
setzlichen Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Fassung, 
19 % Stand 2021).

§ 3
Gewerbliche Leistungen
-werden nicht angeboten-

§ 4
Inkrafttreten
Die vorstehende Gebührenordnung tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung, jedoch nicht vor dem 01.01.2024 
in Kraft. Gleichzeitig tritt außer Kraft die Gebührensat-
zung vom 07.05.2002. Maßgebend für die Anwendung 
ist der Tag der Zusage der Leistung.

Zur Regelung der Friedhofsverhältnisse nach Inkrafttreten  
des Friedhofsgesetzes der EKM wurden am 15.11.2023  
folgende Beschlüsse gefasst
Kreis der bestattungsberechtigten Personen
Abweichend von der Regelung des § 3 Absatz 2 FriedhG 
EKM dürfen auf dem Friedhof der Kirchengemeinde Mör-
titz, auch Personen die nicht ihren Wohnsitz im Einzugs-
gebiet hatten beigesetzt werden. Dies bedarf der vorhe-
rigen Zustimmung des FH-Trägers

zusätzliche Gestaltungsvorschriften

Für den Friedhof der Kirchengemeinde Mörtitz gelten fol-
gende Gestaltungsvorschriften
1. Auf dem Grabmal sind folgende Daten der Verstor-

benen zu vermerken: Vor- und Familienname sowie 
Geburts- und Sterbejahr

2. Zur Abdeckung der Grabstätten dürfen keine einge-
färbten Materialien verwendet werden

3. Abweichend von der Regelung des § 36 Absatz 3 Nr. 3 
FriedhG EKM dürfen die Grabstätten höchstens 60% 
mit wasserundurchlässigem Material bedeckt sein,

Urnengemeinschaftsanlagen und friedhofsgepflegte 
Reihengräber werden vom Friedhofsträger angelegt, 
instandgehalten und gepflegt. Blumenschmuck und 
Kränze dürfen nur an den dafür vorgesehenen Stellen 
abgelegt werden. Wenn keine Stelle dafür vorgesehen 
ist, darf auch nichts abgelegt werden. Die Errichtung von 
individuellen Grabmalen ist unzulässig. Vor – und Famili-
enname sowie die kompletten Geburts- und Sterbedaten 

der Bestatteten werden auf einer Namenstafel vermerkt.
Die Kosten sind in der Gebühr mit enthalten.

Gemeinschaftsgrabanlagen und Verbot anonymer 
Bestattungen
Abweichend von der Regelung des § 33 Absatz 2 FriedhG 
EKM werden, neben Vor- und Familiennamen auch die 
kompletten Geburts- und Sterbedatum auf dem vom FH-
Träger zu diesem Zweck errichteten baulichen Anlagen 
zentral öffentlich einsehbar vermerkt.

Anmeldung und Durchführung von Bestattungen
Die für eine Bestattung erforderlichen Unterlagen müs-
sen bis spätestens 7 Tage vor der Bestattung bei der 
Friedhofsverwaltung vorliegen.
In der Kirche der Kirchengemeinde Mörtitz dürfen auch 
nichtkirchliche Bestattungsfeiern abgehalten werden, 
auch das Glockengeläut ist möglich. Der Charakter die-
ser kirchlichen Verkündigungsstätte ist zu respektieren.

Nutzungsrechte
Grabnutzungsberechtigte müssen Grabmale, ev. Funda-
mentierungen, Grabstätteninventar und sonstige Gegen-
stände bis spätestens 6 Monate nach Ablauf des Nut-
zungsrechts vollständig von der Grabstätte auf eigene 
Kosten entfernen bzw. entfernen lassen.
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Stellenausschreibung

Schulsekretär (m/w/d)
für die Grundschule Doberschütz in der Gemeinde  
Doberschütz zum 01.06.2024 unbefristet in Teilzeit  
(20 Std./Woche)

Diese Aufgaben erwarten Sie
• Führen des Sekretariats und Assistenz der Schul-

leitung
• Erledigung des Schrift-, Post- und E-Mail-Verkehrs, 

Telefonvermittlung, Auskunftserteilung sowie die 
Koordinierung des Besucherverkehrs

• Führen der Schülerakten
• Bearbeitung von Schülerangelegenheiten, z. B. 

Ausfertigen von Dokumenten und Bescheinigun-
gen, Mitarbeit bei Schüleraufnahmen, -übergängen 
und -abgängen, Meldungen verschiedenster Art 
bearbeiten

• Registraturarbeiten, Schreibarbeiten per Hand und 
PC

• Materialbeschaffung und -verwaltung, Verwaltung 
des Inventars

• allgemeine Verwaltungsaufgaben im Schulsekreta-
riat

• Rechnungsbearbeitung

Das bringen Sie mit
• eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in ei-

nem anerkannten Ausbildungsberuf oder gleich-
wertig im Bereich Sekretariat (vorzugsweise Fa-
changestellte für Bürokommunikation, Kaufleute 
für Bürokommunikation bzw. Büromanagement, 
Bürokaufleute, Facharbeiter für Schreibtechnik) 
oder

• eine abgeschlossene Ausbildung in einem anderen 
anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbil-
dungsdauer von mind. 3 Jahren und für die Tätig-
keit als Schulsekretär (m/w/d) förderliche Berufs-
erfahrungen von mindestens einem Jahr (z. B. im 
Sekretariatsbereich)

• ein eintragungsfreies erweitertes polizeiliches Füh-
rungszeugnis nach § 30 a Bundeszentralregister-
gesetz (nach Aufforderung)

• einen Nachweis über den Impfstatus zur Masern-
impfung bzw. die Immunität nach § 20 Infektions-
schutzgesetz (nach Aufforderung)

Sie sollten darüber hinaus
• über gute Kenntnisse in Orthografie und Gramma-

tik verfügen,
• Kenntnisse und Erfahrungen in der Büroorganisati-

on mitbringen,
• gute EDV-Kenntnisse haben, vor allem in Textver-

arbeitung und Tabellenkalkulation,
• mit dem Haushalts- und Rechnungswesen vertraut 

sein sowie
• freundlich und sicher auftreten und
• mit Ihrer Kooperations- und Kommunikationsfähig-

keit überzeugen.

Was wir bieten
• tarifliches Entgelt plus Jahressonderzahlung,
• 30 Tage Erholungsurlaub bei einer 5-Tage-Woche,
• Betriebliche Altersvorsorge (Zusatzversorgung des 

öffentlichen Dienstes),
• Möglichkeit einer zusätzlichen Altersvorsorge (Ent-

geltumwandlung).

Die zu besetzende Stelle ist für Männer und Frauen in 
gleicher Weise geeignet. Schwerbehinderte werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Aus Kostengründen werden eingereichte Bewerbungsun-
terlagen nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend fran-
kierter Rückumschlag beigefügt ist. Die Rücksendung er-
folgt nach Abschluss des Verfahrens. Mit der Abgabe der 
Bewerbung willigt der/die Bewerber/in in eine Speicherung 
der personenbezogenen Daten während des Bewerbungs-
verfahrens ein. Ein Widerruf dieser Einwilligung ist jeder-
zeit möglich. Wenn es nicht zu einer Einstellung kommt 
bzw. kein frankierter Rückumschlag beiliegt, werden die 
Bewerbungsunterlagen in regelmäßigen Abständen auf 
datenschutzrechtlich unbedenklichem Wege vernichtet.

Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen sind 
bitte an die Gemeindeverwaltung Doberschütz, 
Hauptamt – Frau Behr, Breite Straße 17 in 04838 
Doberschütz zu richten. Die Bewerbung kann auch 
elektronisch im Wege einer Email an anja.behr@dober-
schuetz.de erfolgen. Dabei sollte nur eine Gesamtdatei 
als pdf-Anhang beigefügt sein, die eine Größe von 5 MB 
nicht überschreitet.

Amtsblatt der Großen Kreisstadt Eilenburg  

Das Amtsblatt erscheint 14-täglich in den ungeraden Wochen für alle Haushalte kostenlos.

- Herausgeber: Große Kreisstadt Eilenburg, Telefon: 03423 652127, Fax: 03423 601612
- Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon: (03535) 489-0, 
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil: Der Oberbürgermeister der Stadt Eilenburg, Herr Scheler 
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen: LINUS WITTICH Medien KG, 
 vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan, 
 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, www.wittich.de/agb/herzberg

Eingereichte Manuskripte erheben keinen Anspruch auf Veröffentlichung bzw. Vollständigkeit. Einzelexemplare sind gegen 
Kostenerstattung über den Verlag zu beziehen. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder 
anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbeson-
dere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.
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Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz über den Aufstellungsbeschluss 
zum Bebauungsplan „Eilenburger Chaussee“ im OT Doberschütz
Der Gemeinderat der Gemeinde Doberschütz hat in sei-
ner Sitzung am 30.11.2023 die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Eilenburger Chaussee“ im OT Doberschütz 
wie folgt beschlossen.

Beschluss-Nr. 76/2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Doberschütz beschließt 
die Aufstellung des Bebauungsplanes „Eilenburger 
Chaussee“ OT Doberschütz gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m.  
§ 13a BauGB. Der Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes umfasst die Flurstücke 119/108 und 119/105 (nur 
tws. entlang der Zufahrt) der Flur 4, Gemarkung Do-
berschütz. Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca.  
1,3 ha und ist im beigefügten Übersichtsplan dargestellt.
Das Plangebiet befindet sich am südöstlichen Ortsrand 
von Doberschütz und wird derzeit landwirtschaftlich ge-
nutzt. Innerhalb des Plangebietes sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von 
Wohngebäuden mit den erforderlichen Erschließungsein-
richtungen geschaffen werden.
Folgende Planungsziele sollen erreicht werden:
• Ergänzung des Siedlungskörpers am Ortsrand
• Schaffung der erforderlichen Erschließungsanlagen
• Entwicklung von ca.11 bis 13 Wohngrundstücken
Nach Vorprüfung werden die Anwendungsvorausset-
zungen des 13a BauGB für einen B-Plan der Innenent-
wicklung erfüllt. Damit kann das beschleunigte Verfah-
ren nach § 13a Abs. 2 BauGB zur Anwendung kommen. 
Es gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens 
nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend.
Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung 
nach § 2 Absatz 4, von dem Umweltbericht nach § 2a, 

von der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie 
von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Ab-
satz 1 und § 10a Absatz 1 abgesehen.
Im Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Dober-
schütz ist die Planfläche als Grünfläche und als gemisch-
te Baufläche und ausgewiesen. Der FNP ist im Wege der 
Berichtigung anzupassen (§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB).
Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.
Doberschütz, den 10.01.2024

gez. Märtz
Bürgermeister

Übersichtsplan mit Geltungsbereich 
 

 

 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge  
für die Bürgermeisterwahl am 10. März 2024 in der Gemeinde Doberschütz
Für die Bürgermeisterwahl am 10. März 2024 in der Gemeinde Doberschütz wurden durch den Gemeindewahlaus-
schuss in öffentlicher Sitzung am 09. Januar 2024 folgende Wahlvorschläge zugelassen:
Bezeichnung des Wahlvorschlags Bewerber/Bewerberin Beruf 

oder Stand
Geburts-
jahr

Wohnort

(Name der Partei oder 
Wählervereinigung, 
Kurzbezeichnung/Kennwort; 
Familienname des 
Einzelbewerbers)

(Vorname 
Familienname)

Freie Stimme! (FS!) Falko Linke Polizeibeamter 1979 04838 Doberschütz 
OT Sprotta-Siedlung

Schulze Gabriele Schulze Fahrdienstleiterin 1966 04838 Doberschütz 
OT Battaune

Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)

Holger Schmidt Unternehmer, 
Kaufmann für 
Logistik

1969 04838 Doberschütz
 OT Doberschütz

Doberschütz, den 09.01.2024

Märtz
Bürgermeister
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Gemeinde Jesewitz Stellenausschreibung

In der Gemeinde Jesewitz ist ab sofort eine Stelle als 
ständige stellvertretende Leitung mit anerkannter 
Ausbildung nach § 12 SächsKitaG i.V.m. § 2 SächsQua-
liVO für die bestehende Kindertagesstätte mit einer Ka-
pazität von bis zu 300 Plätzen (Krippe nach Ablauf der 
Mutterschutzfrist, Kindergarten, Hort) zu besetzen.
Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit, möglichst mit 
Erfahrungen in einer Leitungs-Funktion.
Wir erwarten über die berufliche Qualifikation hinaus 
eine selbständige und präzise Arbeitsweise, Belastbar-
keit, Führungskompetenz, Durchsetzungsvermögen und 
einen reflektierten kooperativen Führungsstil.
Für Sie sollte in dieser Funktion ein sicheres Auftreten in 
der Kindertageseinrichtung sowie in der (Fach-) Öffent-
lichkeit und die pädagogische Fachkompetenz in allen 
Altersgruppen entsprechend der Betriebserlaubnis der 
Kindertagesstätte Selbstverständlichkeit sein. Ebenso 
wird als Anforderung gestellt, dass Sie Kenntnisse des 
SächsKitaG, des Sächsischen Bildungsplanes und der 
entsprechenden gesetzlichen Vorschriften für Kinderein-
richtungen aufweisen.
Darüber hinaus sollten Sie eine flexible Persönlichkeit 
und für innovative Veränderungen neugierig und offen 
sein. Sie verfügen über eine konzeptionelle Denk- und 
Arbeitsweise und ein überdurchschnittliches Engage-
ment.

Ihre Aufgaben sind die Unterstützung der Leitung in Fra-
gen der
1. Zusammenarbeit mit dem Träger
2. Planung und Durchführung der pädagogischen Arbeit
3. Führung der Mitarbeiter/innen
4. Betriebsführung
5. Zusammenarbeit mit den Eltern
6. Zusammenarbeit mit Grundschulen, Ausbildungs-

stätten, Behörden und Institutionen
7. Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
8. Qualitätsmanagement

Die Arbeitszeit beträgt 39 h/Woche. Die Bereitschaft zur 
flexiblen Arbeitszeit ist Bedingung.
Die ständige stellvertretende Leitung umfasst keine volle 
Stelle, so dass die Bereitschaft zur Gruppenarbeit vor-
handen sein muss.
Die Vergütung erfolgt gemäß TVöD.
Auf die bevorzugte Berücksichtigung von Schwerbehin-
derten bei Vorliegen gleicher Eignung wird geachtet.
Nähere Angaben zu den Einrichtungen der Gemeinde Je-
sewitz finden Sie unter http://www.jesewitz.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 
10.02.2024 an den
Verwaltungsverband Eilenburg-West
Gemeinde Jesewitz
Personalverwaltung
Torgauer Straße 38
04838 Eilenburg

Aufwendungen in Verbindung mit der ausgeschriebenen 
Stelle wie Bewerbungs- und Reisekosten etc. können 
nicht erstattet werden. Es wird darauf aufmerksam ge-
macht, dass die Bewerbungsunterlagen nur zurückge-
sandt werden können, wenn den Bewerbungsunterlagen 
ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. 
Ansonsten werden die Unterlagen datenschutzrechtlich 
nach Ablauf eines halben Jahres vernichtet.

Hinweis:
Mit der Einsendung der Bewerbungsdaten stimmt der 
Bewerber einer dem Zweck der Erhebung der Daten 
(Art. 5, 6 DSGVO) zur erfolgenden Datenverarbeitung 
zu. Mit Wegfall des Sachgrundes, jedoch spätestens nach 
Ablauf eines halben Jahres, werden die Daten gelöscht.
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf der 
Homepage des Verwaltungsverbandes Eilenburg-West.

Tauchnitz
Bürgermeister

Einladung zur Gemeinderatssitzung
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung der Ge-
meinde Jesewitz findet
am Donnerstag, den 01.02.2024, 19:00 Uhr
im Bürgerhaus Jesewitz, Alte Dorfstraße 1, 
04838 Jesewitz, statt.
Alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner sind 
herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Be-

stätigung der Tagesordnung
2. Bestätigung der Niederschrift vom 14.12.2023
3. Einwohnerfragestunde
4. Lesung des Entwurfs zum Haushaltsplan 2024
5. Beschluss – Abwägung zum Entwurf des Bebau-

ungsplans „Gewerbegebiet Ochelmitzer Straße“, OT 
Liemehna

6. Beschluss – Billigung- und Offenlegung des 2. Ent-
wurfs zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Ochel-
mitzer Straße“, OT Liemehna

7. Beschluss - Antrag auf Nutzungsänderung - Umnut-
zung eines Einfamilienhauses in eine Ferienwohnung
Antragsteller: Thomas Gempe, OT Pehritzsch

8. Beschluss – Antrag auf Neubau eines Pavillons und 
Lagers im OT Gallen
Antragsteller: Kultur- und Sportverein Gallen e.V., 
OT Gallen

9. Beschluss – Stellungnahme Bebauungsplan Nr. 8a/c 
„Allgemeines Wohngebiet an der Klebendorfer/Som-
merfelder Straße“, Änderungsverfahren „Judohalle 
Taucha“

10. Beschluss – Annahme von Spenden, Schenkungen 
und ähnlichen Zuwendungen

11. Verschiedenes
Es schließt sich ein nichtöffentlicher Teil an.

Tauchnitz
Bürgermeister
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Einladung zur Gemeinderatssitzung
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung der Ge-
meinde Zschepplin findet
am Dienstag, den 30.01.2024, 19:30 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus Krippehna, Am Dorf-
platz 8a, OT Krippehna in 04838 Zschepplin statt, 
zu welcher ich Sie hiermit recht herzlich einladen möch-
te.

Tagesordnung:
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Be-

stätigung der Tagesordnung
2. Bestätigung der Niederschrift vom 28.11.2023
3. Bürgerfragestunde
4. Information – Vorstellung Delitzscher Land e.V. LEA-

DER Strategie bis 2027

5. Beschluss – Wahl des Gemeindewahlausschusses 
der Gemeinde Zschepplin für die Kommunalwahlen 
am 09.06.2024

6. Beschluss – Vergabe Auftrag Abbruch 8 Garagen Dü-
bener Straße im OT Hohenprießnitz

7. Beschluss – Widmung von öffentlichen Wegen in 
der Gemarkung Krippehna im Zuge des Flurbereini-
gungsverfahrens Schönwölkau

8. Beschluss – Annahme von Spenden, Schenkungen 
und ähnlichen Zuwendungen

9. Verschiedenes
Es schließt sich ein nichtöffentlicher Teil an.

Kay Kunath
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Zschepplin über die Einziehung einer  
öffentlichen Straße „Zum Fichtbusch“ im OT Hohenprießnitz
Der Gemeinderat der Gemeinde Zschepplin hat in sei-
ner öffentlichen Sitzung am 28.11.2023 folgende Ent-
widmung einer öffentlich gewidmeten Straße nach § 8 
Sächsischem Straßengesetz beschlossen:

Bezeichnung der Straße: Zum Fichtbusch
Aktuelle Widmung: Öffentliche Ortsstraße
Nach der Entwidmung: Privatstraße
Bezeichnung 
nach der Entwidmung:

Zum Fichtbusch

Die zu entwidmende Straße „Zum Fichtbusch“ befindet 
sich südlich von Hohenprießnitz im Bebauungsplangebiet 
„Freizeitzentrum am Fichtbusch“ an der B 107 Eilenbur-
ger Landstraße.
Einziger Anlieger der Straße ist der Vorhabenträger. Die 
Straße endet als Sackgasse am Grundstück 156/1 und 
eine öffentliche Nutzung ist nicht gegeben.
Die Straße „Zum Fichtbusch“ hat einer Länge von 55m 
und einer Breite von 5m.

Rechtsfolgen der Entwidmung
Die Ankündigung wurde 3 Monate vor Inkrafttreten be-
kannt gemacht, um den Bürgern Gelegenheit zu Stel-
lungnahmen zu geben. Die Entwidmung der Straße wur-
de im Amtsblatt am 03.08.2023 bekanntgegeben.
Die Entwidmung führt
-> zur teilweisen oder vollständigen Aufhebung des mit 

der Wirkung begründeten Rechtsstatus einer öffent-
lichen Straße,

-> zum teilweisen bzw. völligen Entzug der Zweckbe-
stimmung eines Grundstücksteils als öffentliche Ver-
kehrsfläche,

-> es ist ohne Belang, ob die bauliche Anlage „Straße“ 
beseitigt wird. Diese kann zukünftig auch privaten 
Belangen dienen.

-> Bei der Einziehung wird der Straße/dem Straßenab-
schnitt/dem Straßenbestandteil die gesamte öffent-
liche Verkehrsbestimmung genommen.

-> Es besteht kein Gemeingebrauch mehr, keine Ver-
pflichtung zur Benutzung der Straße im Rahmen der 
Widmung. Der Straße wird die öffentliche Zweckbe-
stimmung entzogen.

-> Es endet die gesetzliche Straßenbaulast und die da-
mit verbundenen Rechte und Pflichten; Anbauverbo-
te und –beschränkungen, Duldungspflichten, Anlie-
gerverpflichtungen usw.

-> Das Straßengrundstück unterliegt wieder dem bür-
gerlichen Recht; die Grundstücksnutzung unterliegt 
wieder dem bürgerlichen Recht; die Grundstücksnut-
zung regelt sich nach dem Willen des Eigentümers.

-> Mit der Einziehung erlöschen die widerruflichen Son-
dernutzungen. Es erlöschen alle Rechte aus Zufahrten.

-> Nutzungen nach bürgerlichem Recht werden von der 
Entwidmung nicht berührt, da diese Rechtspositi-
on auch bei der Aufgabe der öffentlich-rechtlichen 
Rechtsposition fortbestehen kann.

Die Widmungsverfügung wird gemäß § 8 Punkt 1 Sächs-
StrG im Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntmachung 
wirksam.

Übersichtsplan: Auszug aus dem Satzungsexemplar vom 
08.07.2020

Anlage: Widmungsverfügung

Kunath
Bürgermeister
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Wählervereinigung Zschepplin

Einladung
Hiermit laden wir alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürger zur öffentlichen Sitzung der Wählervereinigung 
Zschepplin
am Mittwoch, den 31.01.2024 um 19 Uhr
in den Gasthof Bergmann in 04838 Zschepplin
in Vorbereitung auf die Gemeinde- und Ortschaftsrats-
wahl am 9. Juni 2024 recht herzlich ein.
An der Sitzung kann jeder Wahlberechtigte der Gemein-
de Zschepplin teilnehmen, der sich als Kandidat für den 
Gemeinderat der Gemeinde Zschepplin bzw. den Ort-
schaftsrat Zschepplin stellen möchte.
Teilnehmen kann auch jeder, der die Wählergemeinschaft 
unterstützen möchte.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Vorstellung der Kandidaten zur Gemeinde- und Ort-

schaftsratswahl am 09.06.2024

3. Wahl der Kandidaten Gemeinderat
4. Wahl der Kandidaten Ortschaftsrat
5. Verschiedenes
Aufgrund der Neukandidatur ist die Wählervereinigung 
Zschepplin gemäß § 6b Abs. 1 Kommunalwahlgesetz 
(KomWG) auf Unterstützungsunterschriften von wahl-
berechtigten Bürgern zur Gemeinderatswahl angewie-
sen. Wir bedanken uns deshalb bei allen wahlberechtig-
ten Bürgern der Ortschaft Zschepplin, die uns mit ihrer 
Unterschrift, welche im Zeitraum vom voraussichtlich 
16.02.2024 bis einschließlich 04.04.2024 beim Verwal-
tungsverband Eilenburg-West, Torgauer Straße 38 in 
04838 Eilenburg abgegeben werden können, unterstüt-
zen!

Die Initiatoren der Wählervereinigung Zschepplin
Bernd Knoblich und Falk Bodenhausen

Nachruf
Im Dezember 2023 verstarb im Alter von 77 Jahren  
unser ehemaliger Wehrleiter und Oberbrandmeister

Kamerad Lothar Tegt
In seiner über 50-jährigen Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr Krippehna setzte er sich mit ganzer Kraft 
für die Belange des Brandschutzes ein. Er war über 8 Jahre Leiter unserer Feuerwehr. Wir verlieren mit ihm 

einen pflichtbewussten und einsatzbereiten Kameraden.

Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Freiwillige Feuerwehr Krippehna

Krippehna, im Januar 2024
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DANKESCHÖN! 
Den Wehrleitern der Gemeinden Jesewitz & Zschepplin  

sowie allen Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren,  
die am Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen durch ihren  

beispiellosen Einsatz und ihr tatkräftiges Engagement während des  
Mulde-Hochwassers im Dezember 2023 die Sicherheit aller Bewohner in den Ortsteilen  

Kossen, Groitzsch, Zschepplin, Hohenprießnitz und Glaucha  
zahlreich und aktiv unterstützt haben,  

gilt mein außerordentlicher und aufrichtiger Dank! 

Gleichzeitig möchte ich mich bei allen Bürgern, der Ortswehr sowie der  
Agrargenossenschaft Krippehna e.G. für ihre Unterstützung und die ausgesprochene Nachbarschaftshilfe in 

den vergangenen, herausfordernden Tagen während des Hochwassers in der Ortschaft Krippehna recht 
herzlich bedanken! 

 
 

Ihre Claudia Büchel 
Verbandsvorsitzende 

Stellenausschreibung
Die zunehmende Digitalisierung der Verwaltung und der 
Kommunen erfordern eine entsprechende IT-seitige Ko-
ordination, Betreuung und Umsetzung in den jeweiligen 
Fachbereichen und Einrichtungen. Zum 01.04.2024 oder 
früher ist eine unbefristete Stelle (TZ mit 35h/Woche) 
der Sachbearbeitung im Hauptamt – Bereich IT zu be-
setzen.
Der Verwaltungsverband Eilenburg-West nimmt die 
Kernaufgaben seiner Mitgliedsgemeinden Jesewitz und 
Zschepplin wahr. Einen Großteil der Aufgaben erledigt er 
jedoch im Auftrag der Gemeinden nach deren Weisung. 
Nähere Informationen finden Sie unter http://www.ei-
lenburg-west.de.

Wir suchen eine zielstrebige und verantwortungsbewuss-
te Persönlichkeit mit einem hohen Maß an Einsatzbereit-
schaft, Engagement und Teamfähigkeit.

Ihre Aufgaben:
• Übernahme Level 1- und Level 2- Support, u. a. die 

Bearbeitung von Anfragen und Störungen, inklusive 
Dokumentation in der IT Struktur des Verwaltungs-
verbandes sowie der weiteren Rechtsträger der 
Mitgliedsgemeinden Jesewitz und Zschepplin (Kita/
Schulen, Gemeindeämter, Bauhöfe, Feuerwehren)

• EDV-technische Umsetzung des E-Government und 
der Digitalisierung

• Mitarbeit an IT-Projekten
• Administration der Benutzerdaten und Konfiguration 

der Medientechnik
• Verwaltung von Hardware in Zusammenarbeit mit 

externen Anbietern
• Implementierung der Software u.a. durch Beglei-

tung der Anwender
• Pflege der Internetseiten

• Erstellung von IT-Anwenderanleitungen
• Bedarfsanalyse von Soft- und Hardwarelösungen
• Budgetplanung und -überwachung für den Bereich

Anforderungen an Sie:
• abgeschlossene Berufsausbildung in der Fachrich-

tung Informatik, Informationstechnologie (IT), Wirt-
schaftsinformatik oder vergleichbarer

• idealerweise Berufserfahrung im IT-Support
• erweiterte Kenntnisse im Support von Windows-Sys-

temen, MS Office und Mobile Computing
• Kenntnisse in den Aufgabenfeldern Netzwerktechnik 

und IT-Security
• Analyse-, Strukturierungs- und Planungskompetenz
• Kenntnisse über Backupstrategien und Anwendun-

gen
• ausgeprägtes IT-Sicherheitsbewusstsein und Kennt-

nisse der aktuellen Datenschutzrichtlinien
• Erfahrung im Umgang mit MS Active Directory und 

der Verwaltung von Gruppenrichtlinien
• ausgeprägtes Maß an Organisations- und Teamfä-

higkeit sowie Sozialkompetenzen
• Führerscheinklasse B mit der Bereitschaft zu mobi-

ler Arbeit an unseren Standorten
Wir bieten:
• eine interessante, abwechslungsreiche und an-

spruchsvolle Tätigkeit
• sehr gute Fortbildungsmöglichkeiten
• Teilzeit 35h/Woche
• Tariflohnzahlung (TVöD), Entgeltgruppe 9a und leis-

tungsorientierter Zulagenzahlung (§ 18 TVöD)
• 30 Tage Erholungsurlaub pro Kalenderjahr
• mitarbeiterfreundliche Arbeitszeiten (Gleitzeit)
• ein sehr gutes Betriebsklima
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Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung im Rah-
men der gesetzlichen Vorschriften bevorzugt berücksich-
tigt.

Wir freuen ns über Ihre aussagefähige Bewerbung bis 
spätestens 05.02.2024 an den
Verwaltungsverband Eilenburg-West
Personalverwaltung
Torgauer Straße 38

Aufwendungen in Verbindung mit der ausgeschriebenen 
Stelle wie Bewerbungs- und Reisekosten etc. können 
nicht erstattet werden. Es wird darauf aufmerksam ge-
macht, dass die Bewerbungsunterlagen nur zurückge-
sandt werden können, wenn den Bewerbungsunterlagen 
ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist.

Hinweis:
Mit der Einsendung der Bewerbungsdaten stimmt der 
Bewerber einer dem Zweck der Erhebung der Daten (Art. 
5, 6 DSGVO) zur erfolgenden Datenverarbeitung zu. Mit 
Wegfall des Sachgrundes, jedoch spätestens nach Ablauf 
eines halben Jahres, werden die Daten gelöscht.

Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf der 
Homepage des Verwaltungsverbandes Eilenburg-West.

Claudia Büchel
Verbandsvorsitzende

Anzeige(n)
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• Rund-um-Service Ihrer Wohnung
• Haushaltsauflösungen • Entrümpelungen 

• Entfernen von Tapeten und Belägen 
• Malerarbeiten • Endreinigung 

• Wohnungsabnahme mit Eigentümer

Keller bis Boden besenrein
auch Sperrmülltransporte

BIG-BOSS 
Bürozeit  Mo - Fr  14 - 16 Uhr
Mühlstraße 1 · Eilenburg

Tel. 0 34 23 / 70 31 58 · Funk 01 71 / 8 28 36 72

Anruf genügt!
Kostenlose

Angebote!

BLUM

Karola Blum       
Breite Straße 7    
04838 Eilenburg

603100(03423)


· Partner aller 
Krankenkassen

· Rollstuhlbeförderung

Hausmeisterdienste Karsten Böge
Haushalt-, Garten-, Treppenhaus
Sie suchen meine Nummer raus.

Dübener Landstr. 35  Z 0 34 23 / 60 57 76
04838 Mörtitz  Funk-Tel.: 01 71/1 13 74 96

BRENNSTOFFHANDEL

Tel. 03 42 43 / 2 24 24

Paradeplatz 1 · 04849 Bad Düben

Romeo Koch

             
 seit 1892Wir sorgen für Wärme

Heizöl

Breite Str. 31 · 04838 Eilenburg · Puschkinstr. 21
Bereitschaftsdienst Tag & Nacht Tel. 03423/60 24 73

Bestattungsinstitut
Andrea Steinbach GmbH

In der Stunde des Abschieds sind wir an Ihrer Seite.

Bestattungshaus Jentzsch
 Breite Straße 7 · 04838 Eilenburg

TAG & NACHT Z 0 34 23 / 75 34 40

Hilfe in 
schweren Stunden

Sei immer digital & mobil über alle Neuigkeiten 
aus Deinem Ort und Deiner Heimat informiert. 
Entdecke die meinOrt-App von LINUS WITTICH 
wann und wo Du willst. Egal ob zu Hause  
an Deinem Rechner oder unterwegs mit  
Smartphone oder Tablet.
Entdecke jetzt auch Deinen Ort!

 |

www.meinort.app

meinort.app
Web-App unter

Jetzt kostenfreiin DeinemStore!

HAT EINE APP
DEIN ORT

Neuigkeiten aus deinem Ort
und Umgebung

Jetzt in der App: 
Der meinOrt-Abfallkalender!
Verpasse keinen Abfalltermin mehr für Deinen Bezirk.
Nutze die praktischen Push-Benachrichtigungen in
Deiner meinOrt-App.

Dein Ort hat eine App 
Sei immer digital & mobil über alle Neuigkeiten aus Deinem Ort 
und Deiner Heimat informiert. Entdecke die meinOrt-App von 
LINUS WITTICH wann und wo Du willst. Egal ob zu Hause an 
Deinem Rechner oder unterwegs mit Smartphone oder Tablet.

Wetter

Ort ändern

Jobs in Deiner Region

Schicksalsgenossen Anzeige 
unterstützen einander
Eine weitere erfüllende Möglichkeit, sich zu trösten, ist die Be-
gegnung mit Menschen, die einen ähnlichen Verlust erfahren 
haben. In speziellen Trauerforen wie „Trosthelden“ vermitteln 
geschulte Trauerbegleiter ganz gezielt den Kontakt zwischen 
Schicksalsgenossen. So treffen etwa Menschen aufeinander, 
deren Partner bei einem Verkehrsunfall ums Leben kamen. Sie 
können sich austauschen und Wege finden, einander in dieser 
schwierigen Situation zu unterstützen. Denn oftmals ist das Ver-
ständnis für die eigene Situation bei Menschen mit ähnlichen 
Erfahrungen am größten. Diese Kommunikation kann Blockaden 
lösen, dabei helfen, alte Tabus zu überwinden und das Erleb-
te besser zu verarbeiten, als es mit sich alleine ausmachen zu 
müssen. djd 68410
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Raumdesign Jentzsch GmbH
Wellauner Straße 5
04838 Zschepplin/OT Glaucha

Tel. 034243 / 24960

www.raumdesign-jentzsch.de · mail@raumdesign-jentzsch.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Gardinen und Dekorationen · Gardinenreinigungsservice

· Sonnen- & Insektenschutz 
· Bodenbeläge 
· Tapeten und Farben 
· Polsterarbeiten 
· Tuchspanndecken  
· Markisen & Sonnensegel 
· Digitale Raumplanung 
· 24/7 Online Einkaufen

• Fenster
• Türen • Tore
• Glasdächer

www.schroeder-bauelemente-gmbh.de

Markisen - Rollladen - Insektenschutz
Rödgener Str. 8 · 04838 Eilenburg · Tel. 0 34 23/60 09 07 

Heiko Kissmann
Maurer- und Betonbaumeister

heiko.kissmann@online.de

Gutshof 5 · 04838 Eilenburg OT Kospa · 0171 / 1975560 · 03423 / 603337

Neu-, Um-, Ausbau
Fassadenarbeiten

Tiefbau-, Pflasterarbeiten
Beschichtungsarbeiten

Abrissarbeiten
Containertransporte

MoJé Bau 
Werte erhalten

Wir fe uern richtig

Kamine · Kachelöfen · Backöfen · Grundöfen
Schornsteine · Fliesenarbeiten
Natursteinarbeiten 

 Ofenbau- und Fliesenlegermeister
 Reinhard Scholz

04509 Delitzsch · Leipziger Str. 19
Tel.: (03 42 02) 5 11 69 · Fax: (03 42 02) 5 10 34
Funk: (01 73) 3 90 92 88 · ofen-scholli@web.de

seit
1979

Beratung • Planung • Herstellung • Montage • Service

Metallbau Süpple GmbH

Fenster
+

Türen

Metallbau-Fachbetrieb

Terrassendächer, Zusatzsicherungen für Fenster, Reparaturservice

04509 Löbnitz · Delitzscher Str. 27
Tel.: 034208/71200
Fax: 034208/71202 
Internet: www.fenster-suepple.de
E-Mail: mail@fenster-suepple.de
Mo. - Fr. 8.00 - 17.00 Uhr · Sa. nach Vereinbarung

zertifiziert nach 
DIN EN 1090
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Insektenschutz vom Fachmann
Winterrabatt bis März 2024

Bauen und Wohnen

Lagerfeuer-Atmosphäre Anzeige

für Zuhause
Ob Gruselgeschichten im Ferienlager oder romantische Momen-
te zu Zweit - am Lagerfeuer entstehen unvergessliche Erinne-
rungen. Wer sich die einzigartige Atmosphäre in die eigenen vier 
Wände holen möchte, ist mit hochwertigen Kaminofenmodellen 
bestens beraten. Zentral im Wohnbereich platziert, eröffnen be-
tont puristische Feuerstellen den größtmöglichen Blick auf die 
lodernden Flammen. Dank vielfältiger Kombinationsmöglichkei-
ten der Materialien - zur Wahl stehen etwa Eisen, Beton, Kera-
mik oder weiß gekalkte Oberflächen - lassen sich die Kaminöfen 
stets individuell anpassen und fügen sich so harmonisch in jede 
Wohnumgebung ein. Frei nach dem Motto „Alles andere als ge-
wöhnlich“ entstehen luxuriöse Lieblingsstücke, bei denen auch 
die Sicherheit keinesfalls zu kurz kommt, denn alle Modelle wer-
den gemäß geltender Sicherheitsvorschriften konzipiert, gebaut 
und montiert. hlc

Tageslicht gezielt planen Anzeige

Eine gezielte Tageslichtplanung sorgt für die gewünschte Licht-
versorgung im Innenraum, das spart Strom für Kunstlicht. „Ge-
rade für Wohnungen im Dachgeschoss ist das einfach umzu-
setzen, da über die Dachschräge oder das Flachdach bis zu 
dreimal so viel Tageslicht in den Raum gelangt wie über die Fas-
sade“, erläutert Christina Brunner, Tageslichtexpertin bei Velux. 
Auf diese Weise können zudem passive solare Energiegewinne 
genutzt werden. Durch das einstrahlende Sonnenlicht lassen 
sich Heizenergie und -kosten sparen.

Wenden Sie sich an die Fachleute – Ihre Handwerker!
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Ist das nicht toll? Du machst heut´ die 85 voll. 

Auf 85 Jahre blickst du zurück, 
auf manche Sorgen, manches Glück. 

Man muss es einmal deutlich sagen, 
hast viel geschafft in all den Jahren. 

Du bist immer da, wenn man dich braucht 
und jung geblieben bist du auch.

Bleib wie du bist, treib es nicht zu toll, 
dann machst du auch die 100 voll.

Zu diesem schönen Feste gratulieren wir ALLE und wünschen das Beste. 
Bleibe weiterhin gesund und fröhlich, dann sind die 100 nicht unmöglich.

Alles Gute, liebe Mutti,
von deiner Tochter Veronika, Schwiegersohn Volker 

und Enkelin Isabell

Wie kann ich Ihnen helfen?

0171 4144032
Fax: 03535 489-240 

ines.wienick@wittich-herzberg.de | www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ines Wienick

Ich bin für Sie da...

Ihre Medienberaterin vor Ort

Mit Ihrer Hilfe 
finden Kinder 

Platz zum 
Spielen.

Spenden
Sie unter

www.dkhw.de

www.BrautmodeOutlet.de
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Helle 1-Raum-Whg. im 2. OG,  29 m2 Wohnfl., 260 €/Mon.*
Geräumiges 2R-Appartement,  42 m2 Wohnfl., 410 €/Mon.*
2RW mit Balkon und Küche,  52 m2 Wohnfl., 510 €/Mon.*

Ich wünsche ein  
frohes und glückliches neues Jahr  

und bedanke mich für die Treue 
all meiner Kunden im letzten Jahr.

Praxis für Podologie
Elke Veh-Riedel

Seitenstraße 34 • 04838 Doberschütz 
OT Mörtitz • Telefon 03423 75 59 57

Ines Tauchnitz
Auenweg 1

04838 Eilenburg

H
äu

sl
ic

he
r A

lten-
 u. Krankenpf egedienstSeit 1994 für Sie da!

Z 0 34 23 / 60 35 25 FAX: 0 34 23 / 60 80 63

Dienstleistungs GmbH

Tel. (03423) 700 330

04838 Eilenburg · Auenweg 1

• Hausordnung • Reinigung der Wohnung • Einkäufe

Vermietung altersgerechter barrierefreier Wohnungen 
in familiärer Atmosphäre

Dachdeckermeister
TorsTen HarTung

Straße der Freiheit 7
OT Sprotta-Siedlung
04838 Doberschütz

Dacheindeckungen aller Art
Dachreparaturen/Notdienst/Wartung
Dachklempnerleistungen/PREFA
Energetische Dachsanierung
Abdichtungen vom Keller bis zum Dach
Gerüstbau und Zimmereileistungen

Mobil 01 63-41 70 577
Dachdecker und Lehrlinge gesucht

Tel./Fax 034 23-75 78 43 · E-Mail: dachdecker-hartung@web.de
www.dachdecker-hartung.de

Bauen +   Wohnen
Kreisverband 
Eilenburg e.V.

›› Attraktive Vergütung
›› Flexible Arbeitszeiten
›› Angenehmes Arbeitsklima

›› Fort- und Weiter- 
 bildungsmöglichkeiten
›› Moderne 
   Arbeitsbedingungen

Bei den Handwerkern 
Ihrer Region werden Sie gut beraten!
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Wir suchen Mitarbeiter  Wir suchen Mitarbeiter  
zur Festeinstellung!zur Festeinstellung!

FIRMA REIHANSL
Torgauer Landstr. 69, 04838 Eilenburg
www.fliesenlegerX.de 

0176 349 853 05

FLIESENVERLEGUNG

NATURSTEINVERLEGUNG

TROCKENBAU

ESTRICHARBEITEN

INNENPUTZ

AUSSENPUTZ

Die FLIESENLEGER
AUS LEIDENSCHAFT

Made in Germany

GMBH
Meisterbetrieb

       SCHAEFER, BESECKE, HAUFFE & KOLL.

Rechtsanwälte
Leipzig - Eilenburg - Magdeburg

Carsten sChäfer

Dr. steffen hauffe

tobias rzehaCzek
- Rechtsanwälte - Alle Fachgebiete

Eilenburg: Dr.-Külz-Ring 06 · Tel. 0 34 23/70 65 48 · Fax 0 34 23/70 65 50

Nordring 28
04838 Eilenburg  

03423-609211
0177/2002335

Unsere Öffnungszeiten: 
Mo - Fr 10.00 - 18.30 Uhr u. Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Vieles für Tier & Teich

FLL - FLL - 
zertifizierter  zertifizierter  

BaumkontrolleurBaumkontrolleur
Baumpflege nach ZTV

Landschaftspflege

Hecken-, Gehölzschnitt

Baum-, Problembaumfällung

Mäh-, Mulcharbeiten

Baumstubben fräsen

... WEIL GRÜN BERUHIGT ...

Tel. 01575/3419059
Mail: gruenpflege-gb@web.de

EHT Eilenburger Handels & Transport UG
Leipziger Landstraße 5 • 04838 Eilenburg

www.container-eilenburg.de
E-Mail: container-eilenburg@gmx.de

Tel.: 03423 -  70 64 220  

Stellung von Absetzcontainer von 1,5 m3 - 10 m3

- fachgerechte Entsorgung Ihrer Abfälle -

Annahme von Papier, Schrott, Buntmetall

Abbrucharbeiten, Erdbewegungen, Aushubarbeiten

Lieferung von Kies, Sand, Schotter, Pflastersplitt

Ihr Container Service in Eilenburg
Mobil 0152 / 36414504

schnell - kompetent - zuverlässig

➡

➡
➡
➡

Sanitär 
Heizung 
Gasgeräte
Service

Herzlichen Dank für alles!Herzlichen Dank für alles!
Auf diesem Wege möchten wir uns in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschieden.

Wir schließen zum 29.02.2024 
unsere Firma.

Unseren lieben Dank allen Kunden, 
Lieferanten und Geschäftspartnern für ihre 
langjährige Treue, das entgegengebrachte 

Vertrauen in unsere Arbeit und 
die angenehme Zusammenarbeit.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles 
erdenklich Gute, Gesundheit und Zuversicht.

Bernd Korge und Martina Dietrich

Eilenburg

Repräsentative 
Geschäftsräume 
zu vermieten -
Puschkinstr. 66
04838 Eilenburg
- Büro
- Praxis
- Ladengeschäft
ca. 300 m2 auch teilbar!
Joker 66 Betreibergesellschaft mbH
Am Alten Celluloidwerk 10
04838 Eilenburg
Funk: +49 15771350000
E-Mail: tp@joker66betreibergesellschaft.de

Druckkosten vergleichen
und bares Geld sparen!

günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
druckenonline

Jetzt 

Wahnsinn!
Diese Preise sind der 

Ihre Onlinedruckerei von 
LINUS WITTICH Medien 


